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Deiträge

znr altern Geschichte Rostocks,
namentlich

über die alte fürstlicheBurg zu Rostock,
von

demArchivarvi'. Lisch zu Schwerin
und

demSenator Dr. Manu zu Rostock.

Mit einem lithographirten Grundplan.

esJie ErkenntnißdcrLagederwendischenBurgenin Meklenburg
ist für dieältereGeschichtedesLandesvondcrgrößtenBedeutung.
So viel auchfrüher über die wendischeBurg (urbs, Castrum)Rostock verinuthetund geschriebenist, so wenigKritischesund
Zuverlässigesward dochbis auf die neuerenZeitenüberdenOrt
geliefert,welcherdie Veranlassungzur Gründung einerdeutschen
Stadt gab, die bald und rasch die bedeutendstein Meklenburg
und nächstLübeckeinedermächtigstenStädte derHanseward').Die Bedeutsamkeitdes Ortes erklärtsichleichtaus seinerLage
an dem größtenund bis zur Stadt Rostockmit Seeschiffenbe-
fahrbaren FlusseMeyenburgs, einer Lage, welchederjenigen
Lübeckssehr ähnlichist.

1) Rostock,dcr Oberhof Stralsunds (Hans. Urk.. Buch v. Lappenberg S. 184),
erlangte schon 1251 wichtige Privilegien in Dänemarl und in dem Bündnisse
der wendischen Städte von 1293 (•§. u> - B. S. 174) ward das Beitrags-
verhältniß dahin nsrmirt, daß wenn Lübeck400 stellt, Rostock70, Stralsund
50, Wismar und Greifswald je 38 Mann zu stellen haben. RostockerLand-
friede von 1283. Unter den Ständen des Landes Rostock hatte Rostock als
erster Stand den Vorrang vor der Ritterschaft und den Landstädten 1343
und 1374.
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Alt-Rostockist nach der Eigeuthümlichkeitwendischer
Burganlagennichtauf den Höhendes linken,sondern
in der Wiesenniedernngdes rechtenWarnow-Ufers

zu suchen.

Bis auf die neuerenZeiten versetzteman die Stelle der
alten wendischen Burg oderStadt Rostockauf die Höhe, auf
welcherin der neuem Stadt die Petrikirche(in der jetzt söge-
nanntenAltstadt)steht.Dagegenläßt sichaber mit Rechtsagen,
daß dieseStelle durchausnicht den Charaktereiner wendischen
Festeträgt; die Höhe des Petrikirchhosesist gewissermaßendas
höchsteVorgebirgeeinergroßennatürlichenHochebenemit festem
Boden, welchesan der plötzlichen,bedeutendenAusbreitungder
Warnow bei derPetribrückeschroffund tiefin dieFlußniederung
abfüllt. Nnr an dieserWiesenniedernngist die Hohevon Natur
fest; landeinwärtshängt sie, wenn anchdurchdaS ziemlichtiefe
Thal der Grube von derMittelstadtRostockgeschieden,dochmit
demfestenBodenderlandeinwärtsliegendenHochebenezusammen.
Wäre dieseStelle einewendischeBurg gewesen,so würde sie
für jene Zeil ganz ungewöhnlicherBesestigungsmittelbedurft
haben,theilsweil siewenigstenszur Hälfte ihresUmfangesnicht
durchdie Natur befestigtist, theilsweil die Fläche,auf welcher
die neuereAltstadtRostocksliegt, für einewendischeBurg viel
zu groß ist. Sic ist fast viermalgrößer als ein großerwendi-
scherBurgwall zu fein pflegt; der großealte Markt allein mit
seinennächstenUmgebungenwürdesür einewendischeBurg mitt-
leren Ranges schonhinreichendRaum gewährthaben.

Die wendischen Burgen ') lagen immer in tiefen
Sümpfen, Mooren oder Wiesen, wie Meklenburg,Werle,
Jlow, Güstrow(undRostock),oderwaren oft von tiefenWiesen
her in See hineingeschüttet,wie Schwerin,Dobiu, Ratzebnrg,
Ouetzinu. s. w.

DieseBurgen waren künstlich aufgeschüttete, gewöhn-
lichlänglichviereckigeWälle, deren Hauptbefestigungdie Lage
im Sumpfe war. So wie dieseAufschüttungenhöherwurden,
sankendie Burgwällemit der Zeit immertieferin den Sumpf
hineinund bedurftenzur Erhöhung und Erweiterungfortwäh-
reuderAufschüttung;daher war der in den wendischenLanden
üblicheUutcrthanendienstdes Burg- und Brückenbaues

Vgl. Jahrbücher VI. S. »8 und die Beschreibung alter wendischerBurgen inandern Jahrgängen der Jahrbücher.
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(„borgwerk und bruckwerk") bei weitemderwichtigste,wes-
halb er auchin den alternZeitenam häufigstenin denUrkunden
genannt wird. Es gingen ohne ZweifelJahrhunderte darauf
hin, eheein großerBurgwall mit der dazugehörigenStadt hoch
und weit genugwar und festgenug stand, da die Moräste, in
denendie Burgwälle liegen, oft 50 Fuß tief und nochtiefer
sind,wie z. B. bei Meklenburgund Werle; es giebtFälle, wie
z. B. beiWerle, daß man durchdieSumpfwiesenhäufigDämme
legte, welcheaber nachganz kurzerZeit so sehrversanken,daß
man sie in einerTiefevon 30 Fuß und tiefernichtwiederfin-
den konnte,und daß man, so oft man dieLegungdieserDämme
auch wiederholte,ganze Mcnschcnalterhindurchnichtdahin ge-
langen konnte, diese schmalenDämme („Speckwege«) zum
Stehen zu bringen. Die Höhe der wendischenBurgwälle ist
nicht nach dem zu schätzen,was über die sie umgebende
Flächehervorragt,sondernnachdem, was unter der Sumpf-
oberflächesteht; dort sinddie wendischenBurgwälle oft 50 Fuß
hochund höher.

Die wendische Burg oderStadt Rostock lag ohne
Zweifelin den tiefenSumpfwiesen vor dem Petrithore
an der rechtenSeite derWarnow, also derjetzigenStadt Rostock
gegenüber,vondieserdurchdieOber-undUnter-Warnowgetrennt.Diese Entdeckungist schonin den JahrbüchernIX, 1844, S.18 flgd.mitgetheiltund nachKräften bewiesen.Seitdemistaber
so reichhaltiges weiteres Material aufgefunden, daß
wir uns nichtenthaltenkönnen,gemeinschaftlichdiesenGegenstand
nocheinmal auszunehmenx) und dabei zugleichdie ganze erste
Entwickelungder Stadt Rostockzu verfolgen. Nach jener Ab-
Handlungin denJahrbüchernistvondemCondirectorDr. Mahn
zu Rostocküber die Lage der alten Burg Rostock2) eineSchrift
erschienen,die sichder Ansichtder JahrbücherIX. a. a. O. an-
schließtund hier daherübergangenwerdenkann. Ebensowenig
könnenwir hier Rücksichtnehmenauf eineErklärung in den
Rostock«Blättern3), welchegegenden Dr. Mahn die alte An-
nähmewiedergeltendmacht,daß die alte Burg Rostockauf der
AnhöhederPetrikirchegestandenhabe,da wir im Folgendendie
UnrichtigkeitdieserAnnahmebeweisenzu könnenhoffen.

<1 Di« gegenwärtige Abhandlung ist nicht allein von den beide» Verfassern ge-meinsam erforscht, sondern anch von beiden wiederholt ausgearbeitet. D. Red.
2) Beitrag zur Geschichtedei! alten wendischenRostolk». Von I. F. A. Mahn,Rostock 1854, 34 Seite», als Osterprogramm der großen Stadtschule zu

Rostock.

Z) RostockerBlätter für Unterhaltung und Belehrung, 1854, Nr. 32, April 2i.
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s.
Beschreibungder vor dem Petrithorebelegenen

Niederung.
Es istnöthig,daßwir erst geographisch die Gegend')im Allgemeinenuntersuchenund beschreiben,in welcherdie alte

Burg Rostocklag.
Die Altstadtder neuerndeutschenStadt Rostock,welcheam

linkenUserder Warnow liegt, fällt gegenOsten schroffund tief
in einenichtsehr breiteWiesenniederungab, welchesichbis an
die Oberwaruowersteckt;auf den Höhen stehen, dichtan der
Stadtmauer, die beidenKirchender Altstadt,dieS. Petri- und
die S. Nicolai-Kirche. In der Wiesenniederungunterhalb
liegen au der Altstadt drei uralte gewerblicheAnlagen: der
Küterbruch^) mit der Knterwiefe,der Gürberbruch und
der Fischerbrnch.

Jenseits am rechten,östlichenUser der Ober- und Unter-
Warnow breitensichsehr weite, sumpfige Wiesenslächen
aus, die kaumin einerStunde zu umwandelnsind. Sie gehören
theils zu denFeldmarkenderHoseundDörferBartelsdorf,Riet-
dahlundKassebohm,theilszumStadtgebiete,nämlichdie Petri-
thorvorstadtund die mühlenthorschenWiesen. Im Nordenwer-
densievondemVorsfeldeDierkow, den städtischensogenannten
Speckäcker»,gegen Osten vom Bartelsdorfer und Riek-
dahler Feldebegrenzt?im Südostenliegtder Hof Kassebohm.

DurchdieseWiesenfließtvon OstenhereinBach, welcher
von den Höhendes BartelsdorferFeldes herabkommt,oberhalb

1) Zur leichtern Orientirung lege» wir einen, dem TifchbeinschenGrundriffe ent¬
nommenen, lithographirten Grundplan bei, dessenZeichnung der Herr Inge-»ieur St. L, Beyer zu Güstrow für de» Verein zum Geschenkegearbeitet hat.

2) Küter (fartor) ist eigentlich der Schlachter, der das Vieh schlachtet, imGegensätzezu den Knochenhauern (carnifices), die das frische Fleisch ver.
kaufen. Küte ist ein »och gebräuchlicherplattdeutscher Ausdruck für Einge-
weide, derselbe, der im Oberdeutsche» Kutteln (Kaldauuen) lantet. Daherheißt auch der niederdeutscheKüter im Oberdeutsche» Kuttler. Die Küterhandelten mit den Eingeweiden, wie »och in Nürnberg die Kuttler, oder fchlach»teten für die Garbräter; auch wurden die Hausschlachter, die nicht mit Fleisch
handeln, Küter genannt. Daher gab es im Mittelalter an vielen Orten Küter.
Häuser (holländ. Kuyterliuys), d. i. Schlachthäuser, z. B. in Stralsund, inSchwerin und a.a.O., und die dahin führenden Straßen heißen häufig Küter.
str a ß i n; im Oberdeutschen heiße» diese Schlachthäuser Kuttel - Höfe. InRostockheißt das Schlachthaus seit alter Zeit auch Küterkaven (clomiis far-toris, domus mactatoria); eine Küterzunft hat es daselbst, so viel bekannt,nicht gegeben. Früher hatten Alt», Mittel- und Neustadt Rostock jede ein be¬sonderes Schlachthaus, dem je ein Küter vorstand, welcher an die Kämmereieine jährliche Abgabe zu zahlen hatte. Noch jetzt eristirt ein Kütermeister,als städtischerDiener und Aufseher über das Schlachthaus und die Schlacht,ordnung, welcher ungesunde»Vieh abzuweisen und die Entrichtung der Schlacht,stm« zu überwachen hat; seine Accidenzic»bestehen in gewissenAbfälle» vomSchlachtvieh.



bor Bartelsdorfer Mühlbach, unterhalb der Witing-
sträng genanntwird, lind die Wiesendcr Pctrivorstadtgegen
dieRkkdahler,Kassebobmerund die mühlenthorschenWiesendcr
Stadt begrenzt;bei dcrPetribleiche ergießter sich,dcrStadt
gegenüber,in die Ober- Warnow. Er ist jetztzwar sehrver-
sumpftund zugewachsen,in alten Zeitenim untern Laufeabcr
sicherbreit genuggewesen,um kleineFahrzeugetragenzu können.
In feinemunternLaufestehter durchdeu sogenanntenKreuz-
grabe«, dcr fein eigentlicherSeitenarm zu seinscheint,mitder
Unter-Warnowin Verbindung.

Das ganzeArealdcr Pctrivvrstadtumfaßtnngcfähr55,000
sMnthen, wovon auf Wege, Bäche, Gräben :c. ungefähr
6000 sMnthcn(920 ^Ruthen für den Petridamm),auf Gärten
15,000 ^Ruthen, auf Wiesen32,500 sjRnthennnd auf Acker-
land 1500 ^Ruthen kommen. AußerdementhältdieStadtfeld-
mark vor dem Petrithore, in dieFeldmarkenDierkowund Bar-
tclsdorf hineinschießend,ungefähr 16,000 ^Ruthen Ackerland,
die sogenanntenSpeckäcker.

Die zur Petrithorvorstadtgehörigeund dieselbe«achallen
Seiten umgebendeWiesenflächenebstGräben nndBächennimmt
über § des Raumes ein. Es interessirtjedochnur daöfesteLand
in derselben.Dieses,meistnur niedrigeGärten enthaltend,zieht
sichin dcr Mitte der Vorstadtin südlicherRichtunggegenden
Petridammhin, die Gegendvon Karlshof, Staugenland, Pin-
gelshof,S. Jürgen u. f. w. nnifasscnd,linksvom Damme lie-
gend. Unmittelbarlinks am Damme liegt hier die sogenannte
kleine Wvk, 263 ^Ruthen groß. Diesergradegegenüberliegt
auf derrechtenSeite desDammes eineWiese,die große Wyk,
von 710 sMnthen, eingroßeslänglichesViereck,mit dcrLängen-
richlungvon Osten nach Westen. Um dieselbeherum, nach
demWitingstrangzn, ist niedrigesGartenland,ungefähr2000
^Ruthen. In ziemlicherEntfernung hievon liegt ganz ifolirt
für sichan dcr Ober-Warnow, in grundlosenWiesenkünstlich
aufgeschüttet,wie einefesteInsel, der Petrikirchegegenüber,die
Petri-Bleiche, früherS. Petri-Ziegelhof, unweitder Aus-
mündnngdes Witingstrangeöin dieObcr-Warnvw. Sie enthält
1056 ^Ruthen.

3.

RostocksNmnewendischenUrsprungs.
Der Name Rostock ist sicherwendisch nnd von dcr

Eigenthümlichkeitdes FlussesWarnow bei dcr Burg entlehnt.
Die alteForm des Namens ward immerRozsloc, Rozstok,
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oderRozstoch, auchRostke geschrieben.Nun ist in den slavi--schcnDialekten,z. B. im PolnischenuudBöhmischen,roz- einesehr häufigvorkommende,untrennbarePräpositionmit der Be¬deutung:auseinander, zer- (lat. dis-), — und „stac", einZeitwortmit demBegriffe:„werden,geschehen",oderBöhmisch:
„stogirn": stehen.Daherheißtrostac' im Polnischen:„aus¬einandergehen, sichauflösen"und stok oderstoka: Zusam¬menfluß. Zm Altslavischen heißt daher rozteczka: Fluß
(„fluxus"), roztieczka: Zurückfluß(„refluxus"), roze-tagil: breitet aus („ilissolvit"). — In Böhmenfindetsichan der Elbe eineHerrschaftRostock, früher mit einemfestenSchlosse,jetztan der böhmisch-sächsischenEisenbahngelegen:eSkommenmitunterZusendungenan hiesigeBehördenvor, welchefür böhmischRostockbestimmtwaren. Nach des wailandPro«fessorsSchröter handschriftlichenNotizenexistirtin Nußland ander Wolga ein FürstenthumRostock.So liegt auch in derMittelmark,in der Zanche,einDorf, welchesin alter Zeit Ro-stock, in neuerenZeitenRottstock geschriebenwird 2). InMeklenburgliegt bei Malchinauchei» Landgut Rostock, wel-chesspäterVulen-Rostock, darnachFaulen-Rostke undendlichFaulenrost genanntward; die adeligeFamilie von Rostock,welcheim 17tcii Jahrhundert ausstarb, hatte wohl von derStadt Rostockden Namen3) und das Landgut wieder vonder Familie. — Die Zusammensetzungmit -stok kommtimSlavischenöftervor, z. B. in Witstok,Byalistoku. s. w.

Der NameRostockbedeutetalso: Au Scin a ndersli eßen,Ausbreitung des Stromes. Nnddiesstimmtzu derNatur-beschaffenheitdes Flusses?die Warnow, welchebis zur Stadtund Burg Rostockein schmales,für einen kleinernFluß ange-messenesBette hat, breitet sichdichtunterhalbder Pelribrücke,
wo Ober- und Unter-Warnowsichscheiden,plötzlichzur Breiteeinesgroßen,langenSees aus und wird auf zweiMeilenweitbis kurzvor der Mündung einemgroßen Strome gleich,auf

1> SSgl. Vetuatisairna vocalmlaria latino-boemica, ed W. Ilanka, Prag,1833, p. 62, 147, 219.

2) Vgl. Riedel's Mark Brandenburg, I, S 269 und 262.
3) Vgl. Jahrbücher XX, <S. 261 flgd.

In Rostock findet sich in älterer Zeit eine adelige Familie Rostock.In dem Priviltgio vom I. 1278 findet sich unter den fürstlichen Rittern derdominus Gerardus de Rostok; er war auch fürstlicher Vogt in Rostockundbesaß Kassebohm. Heinricus de Rostok stiftete für baS Seelenheil seiner undder landesherrlichen Familie eine Vikarei nebst Armenspende in der S. Marien-kirche und dotirte sie mit dem Dorfe Polchow, 16. März 1310, die dem hiesige»Dome am 21, December 1496 incorporirt ward.
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welchemdie Seeschiffebis vor dieThore Rostockssegelnkönnen.Daher ist der Name sehr passend*).
Die Burg Kessin, obwohlweniggenannt, istmit Rostock

nichtzu verwechselnund liegt in den Warnow- Wiesen dieses
Dorfes, zwischendem KösterbekerMühlbacheund der Hohen-
SchwasserScheide. Das Terrain derBurg und desBurgdorfes,
wo auch wendischeGesäßscherbeuzu findensind,der Schloßberg
und Lange Brink genannt, wird jetztals Ackerlandseit der vor
einigen Jahrzehenden erfolgten Separation von den Kessiner
Hauslentenbenutzt.

4
Zur Geschichteder wendischenBurg Rostock.

Die Nachrichtenüber die Geschichteder alten BurgRostock sind sehr dürftig. Sie wird zuerst im Jahre 1161
genannt. Saro Grammaticus erzählt nämlich: der Dänenkönig
Waldemar habe ans seinenVerherungszügenim Wendeulande
seine Leute in die weiten Sümpfe („in longinquos paludis
recessus") zumRaube ausgesandtund dabei auch die von denBewohnernfeigeverlasseneBurg Rostock2) (urbem Rostock)verbrannt, auch daS dort verehrteGötzenbildde»Flammen über-geben; darauf habe er eine Brücke geschlagen(„preparato
ponte"), um sein Heer mit dem Heere Heinrichs des Löwenvereinigenzu können, welcherwährend der Zeit in die Wenden-länder eingedrungenwar. Es erhellt aus dieserStelle deutlich,daß hier von der Burg in den Sümpfen am rechtenWarnow-
Ufer die Rede ist. Hätte Alt-Rostockam linkenWarnow-Ufer
gelegen,so hätte man nicht nöthig gehabt, eine Brückezu schla-gen; Waldemar lag in Alt-Rostockam rechtenWarnow-User
und Heinrich der Löwe kam an das linke Ufer, das damals
nochunbebanetwar.

Nachdemder Fürst Pribislav von Meklenburgim Jahre1166 seine Länder, mit Ausnahme der Grafschaft Schwerin,wiedererhaltenhatte, bauete er im Jahre 1170 die Burgen
Meklenburg,Jlow und Rostock wiederauf und besetztesie mit
Wenden. („Pribizlaus — aedificavit urbes Meke-
„lenburg, Ilowe et Rozstock et collocavit in terminis eorum
„Slavorum populos": Helmold II, c. XIV, §. 5.) Es ist

i) Der neue Versuch Mahn'S a. a. O>, S. 33, das Wort Rostock aus den semi-tischen Dialekten, z. 33. dem hebräischen Worte Rosch: Haupt, abzuleiten,dürste ebenso wenig motwirt sein, wie anderweitige ältere Abseitungen.

2) Urbs heißt im mittelalterlichen Latein bekanntlich nichts weiter als Burg.
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^in offenbarnur von dein Wiederaufbau der alten wen«
deschen Burg Rostock, am rechtenWarnow-Ufer,dieRede,da
Pribislav die wendischenSitten durchaus beibehieltund alle
seinealten wendischenFesten wiederaufbanete.

Während der Zeit waren mehrere,für Rostockhöchstwich-
tige Ereignisseeingetreten. Der Fürst Pribislav hatte sichim
Jahre 1104 mit der norwegischenKönigstöchterWoizlava ver-
mahlt, das Christenthumangenommenund im Jahre 1170 die
CistercienserMönchs-AbteiDoberan i) zu Althof gestiftet.

Die Lage der Burg Rostock war für ganz Meklenburg
überaus wichtig, da bei derselbender bekannteund seit uralten
ZeitenbesuchteHanpthafen des Landessichbefand. Doberan
aber war in Pribislav's Landendurchdie dort gepflegteBildung
der wichtigsteOrt geworden, dem das Fürstenhaus durch alle
Zeitengeneigtblieb. Wegen der innigenVerbindung,in welche
das Fürstenhaus mit Norwegen getreten war, bedurfte das
nahe Doberan eines Seehafens, der kein anderer als Rostock
sein konnte. In Althof-Doberan ward das erste Ziegel-
gebändein dem wendischenMeklenburgaufgeführtund eS haben
sich dort Reste alter normannischer Bildung erhalten,
z.B. in eingelegtenPlasterziegeln zu Mosaikfußboden.Ohne
Zweifelkamen Künstler und Werkleuteaus Norwegen2) nach
Doberan und brachtenKunstwerkealler Art mit; naturgemäß
nahmensie den Weg über Rostock, da bei Doberan keinLau-
dungsplatzist. In jener Zeit mag das Fischer-und Lootsendorf
Warnemünde von Dänen oder Normannen bevölkert
worden sein, da die Warnemündernochheute eine ganz eigene,
spitze, dänischeMundart haben. Bei der Burg Rostockaber
sammeltensichohne Zweifel Handelsleute aus allen nor-
dischen Ländern. Und so ward Rostock der Hafen für
Doberan, wie es Wismar für die Burg Meklenburgwar.

Bei dem nach demTodePribislav's (f 30. December1178)ausgebrochenenAufständeder Wendenward Doberan wiederzer-
störti Rostockaber, welchesnocheine wendischeBurg war, wird
nichtgelittenhaben. Pribislav's Sohn Borwin I. erhielt zunächst
die Burgen Meklenburg und Rostock(„Borwinus .... ob-
„tinuit castra Rostock et Mekelenburg". Arnold. Lub. III.,
c. IV, §. 5.) NachHerstellungdes Friedens trat Borwin seinem
Vetter Niclot das Land AIostock ab und begnügte sich mit
den westlichenLandestheilen,die er von denBurgen Meklenburg
und Jlow aus regierte („ Borwinus — recessit a Castro

1> Vgl, Jahrtüchtr XX, <3. 142 slgd, und S. 3« flgd,
2) Bgl. Jahrbücher XX, @. 148 flgd.
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„Rostock, tradens illud nepoti." Ebend.§. 16). Und wirk¬
lichsehenwir den WendenfürstenNiclot oder Nico laus in
Urkunden von Rostockaus regieren, indem er z. B. dem im
Jahre 1186 von Borwin wiederhergestelltenKlosterDoberan
int Jahre 1190 mehrere Begünstigungenertheilte. Die beiden
darüber redendenUrkundenJ) sind sehr merkwürdigund für die
GeschichteRostocksvon großemInteresse. Am 8. April 1190
schenktederWendensürstNiclot(„Nicolais Slavorum princeps")
zu Rostock(„Rotstoch") deinKlosterDoberan das Dorf Wilsen
und 6 Mark jährlicherHebung aus dem Kruge des ehemaligen
TempelortesGoderac 2) (späterGodehardsdorf,jetztGoorstorf),
nichtweit von Toitenwinkelgelegen. Bei dieserSchenkungwa-
reu zu Rostockgegenwärtig: der BischofBerno von Schwerin,
Tiedvig Capellan von Rostock („Tiedvigus capellanus
„de Rotstocke", nichtThidericus, wie Franckhat), Heinrich,
Capellan von Goderac, der Fürst HeinrichBorwin von Me-
klenburgund die wendischen Edlen „Sirizlav, Retis, Wol-
„couiz, Uencegur, Rademir", dann Bruno von Chubanze
und GerhardPrelle. Man siehtdeutlich,daß der Hof des Für-
sten Niclot nochsehr slavisch war; an Geistlichenerscheinen
nur „Capellane" von Rostockund Goderac, aber noch keine
Pfarrer oder Plebane. Die zweiteUrkundeist für Rostocknoch
wichtiger. Durch dieselbeerlaubt der Fürst Niclot denBrüdern
von Doberan, daß sie

„aus seinem Markte („in foro nostro", d. i. zu
„Rostock,) ohneZoll ^) freikaufenund verkaufen,ihre
„Leute aber, nämlich Krämer, Kürschner, Schuster,
«Kaufleuteund Handioerkcr(„aliarum artium"), nach
„ihrenBedürfnissentäglichohneZoll auf seinemMarkte
„kaufennnd verkaufenkönnen, wenn sie jährlichsechs
„Pfenningezahlen".

Wie heidnischdieBildung damals nochwar, erhelltdaraus,
daß er dem Kloster zugleichdaS Strandrecht an dessenKüsten

I) Die beiden darüber redenden Urkunden sind öfter gedruckte z. B> in Franck A, it.
N. Mecklenb. TII., S. 208 flgd.

2? Vgl. Jahrb. VI., S. 70 flgd.
3) Der alte fürstliche Zoll zu Rostock ging im Anfange des f j. Jahrhunderts in

den Besitz einer Privatinteressenschaft über, die 1455 das Zollhaus auf dem
Borgwall nebst Zeichenbnde» bei den Thoren und mit der Zollgerechtigkeit an
die Stadt veräußerte. Dieser fürstliche Zoll, anfangs bloß Zoll, im Ilj.Jahr-
hundert Last- und Tonnenzoll, im 17. Jalirhnndcrt alter Zoll, seit
dem IL. Jahrhundert Damm- und Strandbrückengeld benannt, läßt
sich durch die Rechnungen der Münz- und Mnhlenherren, feit <633 dnrch die
Rechnungen der alten Zulage, seit 171G durch die Rechnungen des Aerarii und
seit 1838 durch die Rechnungen der Aeeiseznlage bis zur Gegenwart urkundlich
gena» verfolgen, ist also wohl der älteste, jetzt noch bestehende Zoll in
Meklenburg.
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verlieh und zur ErforschungdeS Diebstahls die Feuerprobe
bestimmte.

Aus diesenUrkundenist deutlichzu ersehen,daß im Jahre
1190 ein großer Markt in Rostock und Rostockder Hafen
für Doberan war. Unter Rostockist ohne Zweifel immer noch
daS alte wendischeRostockin demSumpfe am rechtenWarnow-
Ufer zu verstehen.

Diese Ansichthatte auch noch Ernst von Kirchberg in
feiner meklenburgischenReimchronik(CHI), wenn er nach alter
Tradition berichtet,daß die alte Burg Rostock wieder auf-
gebauet sei gegen die (deutschen)Burgmänner, welcheauf
der Höhe, wo die Petrikirche steht,eineBurg gehabthätten:

„In der czid der furste alsus
„von Kyssin Nicolaus
„Rodestock irnuwete,
„daz borgwal her do buwele,
„daz waz wider dy borgmann da,
„den buwete her syne borg zu na,
„dy hatten eyne barg zu der czid,
„da sante Petirs kirche Iyd,
„doch künden sy mit keynre schicht
„des buwes ym weren nicht."

5.
Die Gründungder deutschenStadt Rostock.

Die deutsche Stadt Rostockam linken Warnow-Ufer
ward erst am 24. Junii 1218 von dem alten FürstenBorwin I.
gegründet. Hierüber läßt die Stiftungsurkunde') keinenZweifel
übrig: „qualiter ego Borwinus, neenon filii mei dilectis-
„simi Henricus videlicet ac Nicolaus, tarn nostram, quam
„heredum nostrorum nunc ac in futuris utilitatem procu-
„rantes, Rozstoc oppidum divina prosperante dementia
„delegimus astruendum". Er bewidmetcdie Stadt mit den
Gerechtigkeitender Stadt Lübeck(Lubecensis civitatis juris
beneficio) und zur mehrerer Bekräftigung wurden die Großen
feiner Herrschaft zugezogen(majores dominationis nostre),darunter auch der Abt Hugo von Doberan und der ganzeConvent
daselbst2), fernerder PriesterStephanus (Stephanus sacerdos),

1) Vgl. Dittmar, Sanbeäfürft in Rostock, Ui'f. Nr. 3.
2) Das Kloster Doberan ward in älterer Zeit von Rostock au« häufig bedacht.Nach dem Stadtbuch! von 1261—70 vermachte Wulbernus Friso demselben

fein Wohnhaus, Johannes Pallidua sein ganzes Vermögen, der Rathsherr Lut-bert in der Lagerstraßc einen erheblichen Theil seines Vermögens; schon 1264 wird
d'er doberaner Hof erwähnt (doraus monachorum de Doberan). Für
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in spätcrn Urkunden1219 Priester von Rostock^saeerdos
de Kvstoe) genannt, endlichder Rath zu Rostock(ejusdem
oppidi consules). Da schonein Geistlicherund Rathspersonen
vorkoinmen,so wird man annehmen können, daß die feierliche
Bewidmnng erfolgte, nachdemmit dem Aufbau bereits be-
gönnenwar.

Die erste Raths wähl kann man sichnach dem Vorbilde
Lübecksund nach spätcrn Vorgängen in Rostockund Wismar
so denken,daß in einerauf besonderesfürstlichesGebotzusammen-
berufenenund von dein fürstlichenRichterJ) (advocatus) präsi-
dirten Versammlung der Gemeinde zuerst 8 RathSherren mit
Rath weiserLeute gewählt wurden und zwar so, daß von je
einem derselbenje ein RathSherr vorgeschlagenund von der
GemeindedurchAcclamatiouapprobirt ward. Diese 8 ersten
RathSherrensetztealsdann der Fürst in den Rathsstuhl ein, mit
der Vollmacht,sichsofort und weiterhinauf die erforderlicheZahl
von 24 Rathsmitgliedernzu ergänzen,die also erwähltenin den
Rathsstuhl einzusetzen2) und die Stadt zn regieren

letzter«» zahlte das Kloster jährlich 1 Mark Grundzins an die Stadt. — Die
Mönche zu Satow hatten einen eigenen Hof auf der Altstadt. In
einem sehr alten Rentenverzeichnisse der Stadt von <270 — 80 heißt es: Dobe¬
ranenses VIII solidos et IIII sol. et duplices Vigilius, Satow VII
sol. et duplices.

1) Der fürstliche Richtevogt steht an der Spitze der Stadt, bei ihm ist die
Eschuug der Gemeinde. Eine von Lübeck zwischen 1260—7(1 hierher ergangene
RcchtSbelehnmg wegen Strafe des Mädchens und der Wittwe. die sich ohne
ihrer Verwandten Rath verehelicht, geht zu advocato et consulibus de Ko-
stoc von advocatus, consilium et commune civitatis Lubecensis. Der
fürstliche Richter hegt mit -I RathSherren daS Gericht und das Erkenntuiß wird
von dem Ilmstande gefunden. Aus der Zeit 1283—84 heißt eS im Stadtbuche:

„Pro occisione Nycholai de Wittenburch per justas sententias pro-
„scripti sunt in civitate Rozstoc: Hennekinns de Haren, Tbide-
„mannus Wullenpnnd, Volcekinus, quem in Kopenhaven nequiter
„occiderunt. Sedente pro tribunali Dethardo advocato, Hcuricho
„Monacho, Job. de Bruneswich, Alberto de Cosfeld, et Everardo
„Nachtraven. Presentibus Henrico Albo et Nycholao, fratre suo,
„Ottone de Mone, Joh. de Sterneberg, Con'rado Trepper, Job.
„Anrifabro, Herbordo de Abclderbeke, et aliis quam pluribus.
„Sabbatis ante carnisp. hec contigerunt".

2) Vgl. Ergänzungen zu Detmar's Chronik bei Grautoff II., S. 583, ferner die
Einsetzung eines neue» Rathes zu Rostock 1312, des alte» Rathes Januar 1314,
Vergleich zwischen Fürst Heinrich und dem alten Rath 8. Januar 1314; vgl.
Rostocker Anzeigen und Nachrichten von 1825, in den Beilagen, S 27, 28, 46
»nd Note 148,' 150. — Wiedereinsetzung des alte» RatheS ZU Lübeck 1416,
zu Wismar 1416, Einsetzung eines neue» Rathes zu Rostock 6. Dee. 1427;
vgl. Grautoff II., S. 16 u. 17, 563 u. 564, 684, besonders 660 u. 661.

3) Die ursprünglichen Rechte des Rathes sind die Repräsentation und Vertretung
der Stadt, die volle Verwaltung des Stadtvermögens durch die sogen. Amts¬
herren, welche de» Bnrgemeistern Rechnmig abzulegen haben, die Annahme der
neuen Bürger, der Beisitz im Gerichte, die Feststellung der Bürgersprache »nd
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Nach der Erwählung und Einsetzungdieser8 Rathsherren
ward denselbenvom Landesherrn der Freiheitsbriefder Stadt
ansgehändiget.

Unverkennbarhat die Stadt Rostockvon Anfang an eine
hervorragendeund selbständige Stellung eingenommen. Der
Grund ist darin zu suchen,daß ein Zweig der großenKaufleute
vom Rhein, Wcstphalen1) und der Mittel-Elbe hier sichnieder-
ließ, die zu ihrer größern Sicherheit schonlange in enger ge-
uossrnschastlicherVerbindung(die Factoreienzu London, Wisby,
Nowgorodbestandenschon) einen bedeutendenund einträglichen
Handel nachWesten,Norden und Osten betrieben; dies ist der
gemeineKaufmann deutscherNation, oder wie es auch heißt!
communis mercator, qui jure lubicensi gaudet et regilur.
Diese hierhergezogenenkaufmännischenGeschlechter2)sind schon
nach dem Stadtbuchevon 1200 weit und breit mit Landgütern
angesessen,z. B. dievon Ratenowin Ehmkendors,dievon Baum-
garten in Prangendorf, Diedrichshagenund Mönkhagen,die von
Nore in Gnewitzund Bentwisch?c.

der Amtsrollen, sowie die Erlassung der sonstigen Verordnungen (arditrla,
statuta). Der Rath erklärt um das I. 4360:

„Quod proconsules et consules cle Rozstok a fundatione ipsius et„atempore,cuiusmemorialiominumnonexistit,potueruntet
„consueverunt facere et fecerunt statuta, precepta et mandata et
„collectas imponere oppidanis in oppido Rozstok, prout eis, tan-
„quam ad hoc juratis, super possessionibus, domibus et here-
„ditatibus in dicto opido et in districtu eorum constitutis visum
„est expedire. Super quibus statutis, preceptis, mandatis et con-
„suetudinibus dictis iDroconsulibus et consulibus nunquam fuit
„facta vel nota controversia, precipue in foro ecclesiastico, sed
„opidani dicti opidi, liabentes domos superius et inferius et ex
„transverso sitas domibus, de quibus dictus Henricus deVemeren
„(cht Geistlicher) in dictis libellis narrat, paruerunt et servaverunt
„et servant cum obediencia dicta statuta, mandata et precepta et
„nunquam contradixerunt."

Man nannte dies „de vullenkamen macht", und nur ein solcher Rath konnte
Mitglied der Hanse sein.

1) Die verwandtschaftlichen Beziehungen einzelner Familien mit Weftphalen
lassen sich bis ins <4. Jahrhundert verfolgen. Die Rode stammten aus Waren-
dorp; wegen der Cosfeld erhellt es anö dem Stadtbuche von 1270—88, fol. 71:
Ghese resignavit Alberto de Cosfelde et Henrico fratri suo, avunculis
suis, omnem hereditatem, quam habuit vel habet in Westphalia.

2) Welcher Trieb nach Selbstständigkeit in allen Beziehungen unsere Vorfahren
durchdrang, beweiset z. V. die Verwaltung des Kirchenbauvermögens durch die
Vorsteher (provisores, jurati); dieselben leihen Geld aus, kaufen und verkaufen
Grundstücke ohne Cousens irgend einer geistlichen Behörde, und wenn sie einen
Cousens für nöthig halten, so wenden sie sich an — die Kirchspielseingesessenen,
bfi parochiani; z. B. 4302:

.,Willikinus de Esinda, Winoldus Faber et Johannes Stetyn,
,«jurati, s. Petri de cousensu parrochianoruin s. Petri vendiderunt

domine Adelheydi, relicte Johannis Capitis, X marcarum red-
„ditus pro C mar eis denariorum in duabus tabernis s. Petri juxta
„eimiterium sitis, quatuor vieibus in anno, quos red ditus cum
„parrochia reemere voluerit, ad annum predicet, et si defectus
„fuerit, hunc provisores, qui pro tempore Xuerint, adimplebunt."



15

Nach bei' Gründung Rostockszog sichfcer alte Fürst Bor-
win zurückund gönnte seinenbeidenSöhnen, von denenHeinrich
Borwin II. Herr von Rostock ward, thätigenAntheil an der
Landesregierung;seinSohn nannte sichnun Herr von Rostock,
der Vater aber nannte sich noch im Jahre 1218 Herr der
Kissiner („Magnopolilanorum et Kyzenorum prineeps").Die deutsche Stadt Rostock ward auf der Höhe am
linken User der Ober-Warnow gegründet, so daß die
schmalerenördlicheSeite mich an die Unter - Warnow stieß; sie
bestand aus der jetzt sogenanntenAltstadt und ward von der
Warnow, sowie von der Grube'), welcheeine natürliche Thal-
senkungist, begrenzt.

Es ist nothwcndigund von hohen, Interesse, die Anlage
dieser alten Stadt welchesichsehr klar übersehenläßt, genauer
zu verfolgen. Auf den beiden höchsten Punkten und an den
äußerstenGrenzen an der Stadtmauer ostwärts wurden die bei-
den Kirchen der Altstadt gegründet, und dem h. Petrus, dem
Patrone der Fischer, und dem h. Nico laus, dem Patrone
der Schiffer, geweihet; nach vielfältigen Beobachtungenkom¬
men Nicolaikirchenauch in den Districtcn der Weber häufig
vor. Vielleicht wurden auch die beiden Schutzheiligenmit dem
lübischenRecht von Lübeck eingeführt, da sichdieselbenin fast
allen Hansestädtenfinden. Beide Kirchen lagen ohne Zweifel in
der ursprünglichenAnlage der Stadt. Schon im Jahre 1231
werden Walthcr und Gerhard als Pfarrer von Rostock ge-
nannt und beide kommennoch 1237 vor. Da an jeder Pfarr-
kirchenur ein Pfarrer (Pfarrherr) oder Pleban war, so können
hier nur die beidenPfarrer der Altstadt gemeint sein, um so
mehr, da die nächsteHauptkircheder Mittelstadt, die S. Marien-
kirche,im Jahre 1231 noch nicht gegründet war^).

Neben der Petrikirche war der Markt (forum anliquum),jetzt der alte Markt. Nach einer alten Sage sollen die Für-

0 Dil Grnbe heißt i» den alten Stadtbüchern: fovea, fluentus, aber auch flu-
vius, j. :

„Hinricus de Grip de consensu uxoris sue et pueri vendidit Hen-
„rico de Grevesmolen quartam partem stupe, site trans fluvium
juxta pontem s. Katharine, quam cum uxore sua aeeeperat,
„quam quartam partem sibi resignavit."

Aehnlich findet sich trans fluvium einige Male für Altstadt! trans fluvium
circa pontem piscium.

2) Nur die altstädter Pfarrer werden in den ältesten Zeiten als pleban!
de Rostoc bezeichnet. Stephanus sacerdos de Rodestock, 1219; Wal-
terus et Gerardus, plebani de Rostoc, 1231 Ott. 29.; dieselben 1237
Febr. 15.; Waltberus, plebanus in Rostoc 1243 Sept. 12.; Jobannes,
plebanus in Rostoc 1247 Febr. 19. In dem Privilegs Borwin's wegen der
Haide vom 25. März 1252 werden genannt, Jobannes de 8. Petro, Aemilius
de S. Maria, Hinricus de S. Jacobo. Seitdem ist letztere Bezeichnung die
allem übliche.
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stm bei der Petrikirchesicheine Burg erbauet haben; diese alteSage ist durchaus nicht begründet: die alte fürstlicheBurg lagin der Petrithorvorstadt*). An der OstseitedeS alten Marktes,mit der Hintcrscite «ach dem Küterbrnch, lag das altstädter
RathhauS; in dem Stadtbuche von 1270, fol. 23 heißt es:

„Ludolphus vendidit Bernardo domine Wendele
„aream unam in palude fartorum (Küterbruch)„juxta dorn um burgensium sitani, quam sibi
„rationabiliter resignavit. (1279.)"Die Hauptstraßen in der Mitte der Altstadt haben meist,

parallel mit den beiden.Hauptkirchen, die Richtung von Norden
nach Süden, und trage» von den wichtigstenGewerben deralten Zeit ihre Namen: die Küter- (Schlächter-) und Loh-
gärberstraße neben dem Küter- und Gärberbruch, die
Altschmiedestraße, die Wollenweberstraße; in entgegen-
gesetzterRichtung führen zur Grube die Hartestraße (platea
cervorum) 2), die große Böttcherstraße (platea bodecario-
rum), die Molkenstraße(früher platea Frisonum), die Mühlen¬
straße. In der Mitte der Altstadt waren die Brot- undFleischschrangen und bei S. Petri eine Badstube (stupaapud S. Petrum). An der Grube lag die Wassermühle zuden vier Gelinden (ad quatuor rotas). An Grubenbrücken
werden erwähnt: pons 8. Katharine, pons Iibre, pons anti-quus piscium, pons piscium, pons Frisonum, pons alneus.

Es ist wohl selten eine alte Stadt so klar in der Anlage
als die Altstadt Rostock.

1) In einem Verzeichnisse der Pächter der städtischen Gärten von 1290 in demStadlbuche von 1289—1295 wird aufgeführt: ..Nicolaus Kercengheter de„valle castri apud s. Petrum dabit singulis annis II mr. in pa-„seha et 11 mr. Michaelis". An die jetzige Petrischale kann nicht gedachtwerden, da die Pacht für einen Morgen Gartenland IVa Mk. und 1 Mk. füreinen Morgen Acker war; <277 kostete 1 Last Roggen 4'/a Mk, das Taufend
Mauersteine I Mk.; 1280 überließ Fürst Waldemar dem Bertram von Dame»gegen ein Capital von 300 Mk. eine jährliche Hebung von i Last Roggen, 2Last Gerstemnalz und 1 Last Hafermalz, für 120 Mk. eine Rente von l LastHafermalz, <JZ Last Roggen, '/a Last Hafermalz. Ebenderselbe i»l Jalire 1279an Heinrich Frifo eine» jährlichen Mühlenzins von 1 Last Roggen, 1 LastGerstemnalz, 2 Last Hafermalz für ein Capital von 200 mr. usualis monete,
und die Fürstin Agnes 1282 an Johann Witte für 300 Mk. eine jährliche
Hebung von 10 Mk. — Die Pacht von 4 Mk. weiset also auf ein größere«Areal hin und der Beisatz Burgwall bei S. Petri hat nur im Allgemeinen
die Lage im Gegensatz der fürstliche» Burgwälle bei S. Marien und beim
Bramower (jetzt: grünen) Thor andeuten sollen.

2) Die Hartestraße ist nach der Familie von Hart (de cervo — Hirsch),welche hier angesessen war, benannt. Ein lliuricus de Hart war Rathsherr
1278 und 79. Ilenricus de Cervo liabet viam, quam dimisit iacere Xpedum spacium infra suam hereditatem et Conradum Parvum de pla¬tea cervi usque in plateam bodicariorum, quamdiu ipse Henricusvult, potest esse via, cum autem non vult, potest eam delere, sine
alieuius impedimento. Actum anno gratie M.° CG" LXVII0, pridia
kal. Oct. Dies ist wohl der jetzt sogen. Seiden-Beutel.
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Aber auch die Wenden zog nian in die Stadt. Zu bei-
den Seiten, nach der Unter-Warnow bei dein Seehafen und
nach der Ober - Warnow bei dein Flußhafen und den Wasser-
Mühlenain Mühlendamme, senkt sichdaS Gebiet der Altstadt zur
Grube hinab. Hier waren an beidenEnden Niederungen. Nach
der Unter-Warnow hin giebt es noch eineStraße: die Ellern-
Horst: nach dem Mühlenthore zu giebt eS nocheine Straße, der
Ellernbruch. In diese tieferen Gegenden versetzteman die
Wenden; an der Seite, wo die Ellernhorst ist, giebt es zu-
nächst eineFaule Straße, Kohlgärtnerstraße, Wenden»
straße, Wendenthor; an der andern Seite neben dem El-
lernbrnch noch einen Wendländer-Schild und eine Faule
Straße, Die Ellernhorst scheintim 13. Jahrhundert auch der
kleine Bruch (parva palus) genannt worden zu sei», weil
hier der „Wendenvogt" („advocalus Slavorum") wohnte.
Nach dem Stadtbuchevon 1270 verkauftLudwig in der Mönchen-
straße dem Hermann Westphal 1281 eine Hausstätte bei dem
Wendenvogt, dem kleinen Bruche gegenüber:

„ Lodevicus in Monachorum slrata vendidit Hcr-
„manno Westvalo aream unain apud advoca-
„tum slavorum contra parvam paludem, et
„illani sibi coram consulibus rationabiliter resig-
„navit". (1281.)

Bald aber ward die Altstadt für den großen Verkehr zuenge. Rasch nach einander entwickeltesichdie Mittelstadt (biszur Lagenstraße, Faulen Grube und Bnchbinderstraße) und die
Neustadt Rostock, erster?mit der Pfarrkirchezu S. Marien
und letzteremit der Pfarrkirche zu S. Jacobi. Noch jetzt hat

t) Die Marienkirche, 1232 zuerst erwähnt, deren jetzige Gestalt durch mehrfacheUmbauten entstanden ist, indem der untere Theil des ThurmeS der ersten, derobere Theil des ThurmeS nebst dein Chorumgang einer zweiten, der Hanpttheilnebst dem Qneerfchiffe aber der letzte» Bauperiode von 133? stgd, anzugehörenscheint, hatte in der später» katholischen Zeit den Vorrang vor den andern dreiPfarrkirchen, in Folge dessen bei Aufrichtungdes Domstiftes an S. Jacobi dieDompropstei der Pfarre an S. Marien incorporirt und die Besetzung derletzteren dem Papste reservirt ward. Mit welcher Vorliebe die S. Marken-kirche von unfern Vorfahren bedacht ward, erhellt aus einem Verzeichniß dervon den hiesigen geistlichen Stellen an den Bischof zu Schwerin zu entrichten-den Zehntenabgabe vom I. 1470. Darnach hatten an S. Marien der Pfarr-Herr, der Scholasticns, die S. Marienzeitensänger, die Inhaber der 53 Vika-reien und 26 Commenden eine jährliche Tareinnahme von 4972 Mk. 5 Sch.,an S. Jacobi der Pfarrherr und die Inhaber von 28 Vikareien und 5 Com.menden jährlich 753 Mk. 14 Sch., an S. Petri der Pfarrherr und die Inha¬ber von 15 Vikareien und 6 Commenden jährlich 602 Mk. 6 Sch., der Pfarr-Herr an S. Nicolai, 4 Marienzeitensänger und die Inhaber von <9 Vikareienund 5 Commenden jährlich 551 Mk. zu verzehnten. Die übrigen 36 Pfarreiendes AräudiaconatS Rostock waren ohne Vikareien zu jährlich 802 Mk. Ein-nähme tarirt.

2
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die S. Petrikirche Antheil an den Klingbeutelhebungenin S.
Marien, und S. Nicolai an denen in S. Iacobi, wahrscheinlich
eine den später gegründeten Kirchen auferlegte Verpflichtung,
von den Gaben (oblaliones) einen Theil an die Mutterkirche
abzugeben.

i Die der Altstadt zunächstgelegenenStraßen der Mittelstadt
sindauchnochnachGewerben benannt: dieWeißgärberstraße,
die Krämerstraße, dieHutfilterstraße, die Bäckerstraße.
— Die bedeutenderenStraßen der Mittel- und Neustadt
sind meist nach den dieselben anlegenden patricischen Ge-
schlechtem benannt, wie die Mönchen- *), die Koßfelder-,
die Lager-, die Wokrenter-, die SchnickinanuS-, ^>ie
Crvpliner-, die Eselföter-Straße und andere. '

Ain äußersten, der Altstadt entgegengesetztenEnde der Neu-
stadt liegen Straßen, welcheNamen von einem ausgebildeten

1) Vgl. Jahrbücher XI., S, 171. — Johannes Monachus (Mönch) war Raths-
Herr in der Zeit von 1252—67, Andreas de Cosfelde von 1258—75, Ger¬
lach de Cosfelde 1259—67, Hinricus de Cropelin 1264—87, Eeineco da
Wocrente 1264—67, Volmarus de Cosfelde 1275—86, Bernardus Cro¬
pelin 1277, Conradus de Lawe 1279—87, Gerardus de Lawe 1280—81,
Albertus de Cosfelde 1279—88, Reyneko de .Lawe 1282—88, Hinricus
Monachus 1279—98, Tliidericus de Lawe 1284, Thidemannus de Lawe
1285—86, Hildebrandus Eselesvot 1287—91. Eine Familie Snickeman
kommt gleichfalls vor.

Die bedeutendsten Geschlechter der älteren Zeit gehören der Altstadt an.
Dahin find zn zählen die Keimberti, welche wahrscheinlich später den Beinamen
„de antiqua civitate — Oldenstadt" führten j Reimbertus, 1252 erster Burgk- 1
meister, stiftete eine Seelenmesse im Kloster Doberan (vgl. de Westplialen
mon. ined. III p. 1499); von feilten Söhnen fnngirtcn als Rathshcrren:
Reynerus tillus dominl Reymberti 1266—97, Johannes 1279—84, Ar-
noldus 1275 — 78. Reynerus scheint eine bedeutende Persönlichkeit gewesen
zn fein: er gehörte zu den vertriebenen Rathsherren, die ein Päpstliches Com-
missorium vom 28. Januar 1289 an die Pröpste zu Lübeck, Stettin und Trieb-
sees gegen Rath und Gemeinde zu Rostock wegen Wiedereinsetzung und Rückgabe
ihres eoufiseirten Vermögens erwirkten, und zwar mit Erfolg, da Reynerus
später wieder fungirt. lieber seine Mission als Hanstscher Gesandter nach Riga
findet sich eine höchst interessante Relation bei Grantoff, Ehronik des LesemeisterS
Detmar I., S. 420, 21 figd. Die Unruhen von 1288 werden sich um die
Theiluahme der Aemler au der Rathswahl und den Rathsstellen gedrehet haben;
unter deu Verbrechen des Heinrich von Mendorp wird als erstes aufgeführt,
daß er 6 Aemtern eine Betheiligung an der Rathswahl und an den Rathsstellen
zugesagt, dieserhalb von dem Rathe zur Verantwortung gezogen, solche Zusage
tidlich abgeleugnet habe, darauf aber des Meineides angeschuldigt worden sei.
Weiter heißt eS: Vit is de ander broke sin. — Wante her Ileinric van
Ybendorpe den rat vore gesworen hadde, do quam he uppe dat hus
un dichte ene logene vor deme gantccn rade, uppe ene bewernisse der
etat (Bewaffnung der ganzen Bürgerschaft), also sieh de rat sunt (sollte)
vorsan (vorsehen), un segede, dat he hern Reyneken, hern Rey-
bernes sone, sprachen hadde bi Bolecow, des nicht ne was. Dat
fügenden dhe rat un dhe stat un de riddere von Nikopinge mit eren
breven un eren ingesegele, dat he dar elof wechen (11 Wochen) un
ni von dannen quem do dher sulven tit, do he en dar sprechen solde
(Stadtbuch von 1289 — 95). — Sonstige bedeutende altstädtische Geschlechter
waren di« Lore (lat. Cerdo), die Friso, die von Ratenow, von Hart ic. —
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Verkehre tragen, wie die Grapengießcrstraße und Bad-
stüberstraße, zuletztauch noch eine Fischerstraße.

Alt-, Mittel- und Neustadt hatten jede ihr eigenes Rath-
Haus, jede ein Bäcker- und Knochenhaueramt mit beson-
dern Scharren und Schlachthäusern, ein besonderesGefängniß
(domus praeconis antique, medie und nove civitatis), eine
besondereBadftube (stupa apud s. Petrum, juxta Castrum
und stupa nove civitatis) und jede ihren besonder«Markt-
Platz (forum antiquum, medium, novum). Eine sürstliche
Burg lag am Ende der Mittelstadt, in der Mittlern Gegend
des jetzt sogenanntenBurgwalls, (wo nochdie Straßenkrümmung
die Stelle bezeichnenmag), und ebenso eine am Ende der Neu-

\ stadt beim Bramower (jetzt „Grünen") Thor. Die jetzige
Burgwallstraße im untern Theile scheinterst spät angebauet zu
sein. Albert von Cosfeld besaß 1265 die Badstube*) bei der
Burg (juxta Castrum), und noch1280 ist von einer Baustelle
zwischenLager- und Koßselderstraßedie Rede.

Aus dem Stadtbuche von 1270 bis 1288 geben noch fol-
gende Eintragungen, die auch sonst nicht ohne Interesse sind,
näheren Aufschluß:

„Fol. 30 a. Johannes et Wasmodus et Jutta,
„pueri Hinrici de Bruneswic, locaverunt aream
„ suam, que jacet inter stupam et Laghenstratam,
„Engelberto, famulo Volmari. Et de illa predictis
„pueris idem E. singulis annis III marcas ad cen-
„sum arealem perpetuo dabit. Edificia vero in
„area existencia jam dicti sunt Engelberti.

„ Fol. 30 b. Albertus de Cosfelt dedit. Thide-
„ manno Heseler aream suam apud stupam et de
„illa sibi dabit singulis annis redditus trium mar-
„carum ad censum arealem. Quotiescunque x
„marcas Alberto dederit, totiens una marca de-
„ metur. Et quum XXX marcas sie dederit, tunc
„predicte III marce sunt solute.

„Fol. 35 a. Everardus Colstuve, Bernardus
„Niger et suus gener Wasmodus et Thydericus
„Bilrebeke vendiderunt Heydekino Bufo Pistori
„ (Rodenbekker) post curiam suam tarn latum
„spacium in vallo, sicut curia sua est, et longum
„usque in stratam, que fiet jbi, et illud sibi
„rationabiliter resignaverunt. Medietas ejusdem

<) Sie lag nach unten: „Civitas vendidit Alberto de Cosf. juxta fluvium
„Warnowe post atupam suam, sicut area jacet, quatuor pedes*.

2*
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„spacii versus stratam ad vall um est Everardi
„ Naychtraven. Ceterum idem Heydheco vendidit
„eidem Everardo in sua parte et heredidate sua
„versus Laghenstratam singulis annis redditus
„trium marcarum pro XXV marcis etc.

„Fol. 40. Thydericus Bilrebeke vendidit Eve-
„rardo Nycticoraci omne spacium, quod habuit
„in occidentali parte valli apud Rut'um Pisto-
„rem etc." —

Im I. 1265 ain Tage Petri und Pauli beschließenRath
und Gemeinde der Stadt, nachdemdieseim I. 1264 von einem
großen Brande war heimgesuchtworden, daß Gericht und
Rath von ganz Rostock auf dem Markte der Mittel-
stadt gehalten werden solle. Zeugen dieser Vereinigung waren
die Pfarrer an den 4 Pfarrkirchen, so wie Prior und Gardian
der beidenBettelmönchsklöster.Schon am 18. Julii 1262 hatte
Fürst Borwin in Beitritt seiner Söhne Johann und Waldemar
hiezu die Erlaubniß ertheilt (ut unum consilium totius civi¬
tatis sit et judicium, quod prius erat divisum). Außer
diesem, freilich völlig entscheidendemZeugnisseexistirt kein An-
zeicheneiner Theilnng des Raths der Stadt; namentlich findet
sichvor 1262 bei den consules nie der Zusatz: antiquae, no-
vae, mediae civitatis.

Bei jeder Pfarrkirche befand sich eine Schule. In den
ältestenStadtbuchcrn werden erwähnt: Scolae b. Marie, Jacobi,
Petri, Nicolai.

Von den Mönchen siedeltensich zuerst und zwar schon
früh die Franciscaner-Minoriten oder grauen Mönche in
der Altstadt an und stifteten bei der Ellernhorst und den Wen-
den das große Kloster zu S. Katharinen, sicherein Tochter-
klosterdes schon 1223 gestiftetenMinoritenklosierszu S. Katha-
rinen in Lübeck. Schon im I. 1243 erscheintin einer doberaner
Urkunde bei dem Fürsten Borwin III. von Rostock als Zeuge
Eilhard Gardian der Minoriten zu Rostock („Eylardus
„gardianus fratruin minorum in Rosztoch"). Einen ebenso
bedeutendenRaum nahm das 1256 gestifteteKloster der Pre-
diger- oder schwarzen Mönche zu S. Johannis in der
Mittelstadt ein, von der Steinstraße an bis zur Wohnung des
jetzigenSchuldirectors.

Das von der Königin Margarethe von Dänemark am 22.
September 1270 gegründete Eiste rcienser-Nonnen kloster
zum h. Kreuz (claustrum dominaium) nahm gleichfallseinen
sehr bedeutendenRaum in der Neustadt an der Stadtmauer (zwi-
schender SchwaanschenStraße und dem Katthagen) ein.
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Die Hospitalienzum H. Gkist »ud S. Georg finden
sich schonin dcn ältestenStadtbüchern von 1258 flgd. DaS
HoSpitalzum H. Geist hat zuerst in der Altstadt3) gelegen.—
Gerlach von Cosfeld vermachte1279 den Beginen 30 Mk.
zum Ankaufeines Hauses zu ihrer Wohnung, falls sie die Er-
laubniß der Stadt erlangenwürden (si in favore civitatis ha-
beri poterunt). Heinrichv. Tessikowverkaufte1299 an Jo-
Hannvon Bandow ein Erbe im Küterbrnche,welchesfrüher den
Beginen gehört hatte. Eine Beginenstraße(platea Bagginarum)
wird 1304 erwähnt.— Gerlachv. Cosfcldvermachtedcngefanimten
Pfarren der HerrschaftRostock,die denErblasserin ihreBrüder-
fchaft ausgenommen,30 Mk. zur Belegung imd Verwendung
derRenten bei ihrenZusammenkünften,wogegensie für ihn Me-
Morienlesensollen,wie siesolchesbeiihrengeistlichenMitbrüdern
zu halten pflegten. Dies war der Hcrren-Kaland in der S.
Marienkirche,zu defseuBrüderschaftauch die Landesherrenund
dieBurgemeistergehörten3). — Im Stadtbuchevon 1270—88

1) Die Siechenhäuser, d. h. die Hospitalien für die Aussätzigen, lagen immer
vor den Thoren unter dem Schutze des H. Georg. Das in Rostockmehrfach
vorkommende domus leprosorum, oder leprosorium, wird das bei
jedem Hospitale befindlicheArmenhaus bezeichnensollen, welches sekenhus:
Siechenhans, hieß, freilich wohl nicht ganz mit Recht, denn schon damals
war die Verfassung der Prübenden und Armenhäuser ganz eben so, wie jetzt,
nur vielleicht noch mehr als jetzt von der eigentlichen Tendenz abweichend.
Beide Hospitalien sind von dem Pfarrbezirk, worin sie liegen, erimirt. ÄÄegen
des vor dem Steinthore liegenden S. Georg heißt es:

„Dominus Lodevicus, plebanus de s. Nicoiao, cum voluntate
„domini episcopi Suerinensis et domini Woldemari resignavit
„capellam s. Georgii apud infirmos tali conditione, quod ei omni
„anno IUI marce quatuor in anno presententur teinporibus vite
„sue, et post obitum ejus libera esse debet. Anno gratie M.
„cc. lxxviii \

Ueber den H. Geist heißt es:
„Notnm sit universis, quod dominus Ilenricus plebanus ecclesie
„ s. Jacobi coram communi Consilio civitatis Rostoccensis ab om-
„nibus oblationibus et aliis, que sibi de domo s. Spiritus fieri
„solebant, per dies vite sue cessavit et insuper dominus noster
„dominus Woldemarus de Rostock eidem domui hoc indulsit et
„ concessit, ut nullus unquam plebanus post mortem ejusdem do-
„ mini Ilenrici de oblationibus, que in dicta domu s. Spiritus offe-
„ rantur, vel in aliis aliquibus sibi aliquid juris debeat vel valeat
„ usurpare. Actum coram communi consilio anno domini 1281.

2) Thimmo de Kescin posuit Johanni, filio Ingerini, et Alberto Copmanno
aream juxta s. Spiritum in antiqua civitate de X mr. denar.,
de quibus singulis annis dabit.II mr. in die Nicolai (1264).

3) Zu den Pfarren des ArchidiaeonatSRostock,welches mit den Grenzen der Herr-
schaft Rostock zusammenfallen wird, gehörten nach dem Zehntenregister von
1470: die Pfarren Ribnitz (4» Mk.), Cnlrade (5 Mk.), Wustrow (10 Mk.),
Bentwisch (30 Mk.), Totendorp (lO Mk.), Volquenshaghen (20 Mk.), Rovers-
Hagen (8 Mk.), Blankenhagen (20 Mk.), Wulferdeshagen (5 Mk.), Marlow
(20 Mk), Kölzow (10 Mk), Sülz (24 Mk ), Tessin (24 Mk.), Sönitz (40 Mk.),
Dänschenburch(5 Mk.), Tulendorp (5 MI ), Keffyn(30 Mk.), Kabelstors(30 Mf.),
Pttschow (24 Mk.), Kemyn (30 Mk.), Lage (60 Mk.), Nekenitz (40 Mk.),
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fol. 109 wird einer „hereditas apud conversas in Gro-
pengheterestrate" gedacht. Bemcrkcnswerth ist auch folgende

Stelle im Stadtbuche von 1289 seqq., fol. 121 b.:
„SororWiba resignavit sororibus omnibus ad
„Capitulum pertinentibus domum suam in
„monte (Amberg?) sitam perpetuo possidendam

„ tali modo, quod ipsa soror Wiba et, sua soror
„habeant ad usum suum cameram quandam et
„curiam ad dealbanda lila sua". — Einige Jahre
später wird ein Erbe verkauft, liegend „juxta Soro-
„res in monte."

Die Mühlen am Damme, an der Grube und vor dem
Cröplinerthorsindgleichfallsin ältesterZeit angelegtund waren
von den Fürsten zu erblichemBesitzausgethangegenEntrichtung
einerjährlichenAbgabean Korn, Geld und gemästetenSchweinen;
auch dieseMühlenzinsengingen schonim Lause des erstenJahr-
Hundertsin Privatbesitzüber. Im I. 1264 gestatteteBorwin,
daß die Müller der Stadt-Gerichtsbarkeit unterworfen würden.

Die drei gewerblichen Brüche, der Küter-, Gärber-
und Fischerbruch, zwischenderAltstadtund derOber-Warnow,
werdenvon Anfang an feit 1218 zu der Stadt gehört haben,
da sie in unmittelbarerVerbindung mit dem Mittelpunkteder
Altstadt stehenund die Stadt ohne dieseAnlagen kaum bestehen
konnte. Schon vor 1264 werdenErben, Baustellenund Spei-
cher(granaria) im Bruche (in palude) zu Stadtbuch verlassen
und verpfändet, z. B.: „Everardus molendinarius impigno-
„ ravit Tidemanno piscatori aream unam in palude pro X
„mrc. denar; in festo Martini redimet" (1262).

Fast ausnahmsloskommtin denStadtbüchernvon 1258—88
nur die allgemeine Bezeichnung:„palus" (Bruch, Brök)
vor, einmal wird des Küterbruches(palus fartorum 1270) und
später einmal des Gärber- und des Fischerbruches(palus cer-
donum, piscatorum) gedacht; ebensofindensich, jedochselten,
die Ausdrücke: magna et parva palus (großer und kleiner
Brnch) fol. 121, 134, 138 des Stadtbuchs von 1270—88.
Daß aber unter dem Bruche eben nur die drei gewerblichen
Brüche zu verstehensind, dafür sprichtnicht nur die nochjetzt
bestehendeNeblichkeit,dieseGegend kurzweg„up dem brök"

Bistow (30 3Nf.), Buchholz (Z0 Mk,), Hilgh-nhag-n (5 Satow (l2Mk,>,
Barste (10 Mk,>, Berndeshagen (11 Mk.l, JohanSdorp (9 Mk.), Lambrechts.
Hagen (8 Mk.), Lichtenhagen(Ä^tMk.), Steffcnhagen (12 Mk.), Kröpelin (frei),
Parkentin (30 Mk 1, Stobelow (5 Mf.).

Die beigesetztenZahlen bezeichnendie Tare des jährlichen Einkommens,
welche Tar« wohl aus sehr alter Zeit herstammen mag.
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zu benennen,sondernauchmancheStellen des Stadtbuchesweisen

deutlichgenug darauf hin, z. B.:
„Bertolt cerdo in palude posuit Hermanno

„hereditatem suam in palude pro XVII mrc.;

„Martini redimet (1270, fol. 58 des Stadtbucheö

„1262 - 70)."
„Illam aream, quae fuerat Stal supra palu-

„dem, resignavit coram consulibus, quia noiuit

'„pontem läcere, neque exaetioriem dare, et con-

„sules vendiderunt eain Johanni de Malkin et

„ resignaverunt ei rite et rationabiliter. Et de ea

„ debet solvere IUI solidos in nativitate." (Fol. 22 a.

des StadtbuchS von 1270 — 88.)
LetztereStelle ist um so wichtiger, als sie auf die bis in

die NeuzeitfestgehalteneVerpflichtungder Hausbesitzerder Brüche
zur Erhaltung der nöthigenBrückenhinweiset.

Die Vorstädte waren gleichfallsbewohnt; eS kommen
Häuser und Bauhöfe (curiae agriculturae) vor dem Stein-,
Schwaanschen-,Cröpliner-und Bramower-Thore vor.

, Außer den gewöhnlichenbürgerlichenGewerben finden sich
Apotheker,Weingärtner (vinitores), Hopfengärtner(humularii)
(Hopfengärtenvor dem Stcinthore beim Rosengarten und S.
Georghofe,sowievor demöröplinerthoreauf NemezowerGebiet),
Glockengießerei,Knpscrmühle(fabrica cuprea), Kerzengießer,
Chirurgus, Aerzte (medieus). Um 1300 wird ein magister
Arnoldus de quinque dornibus physieus genannt, der ein
Grundstückerwirbt mit dem Vorbehalt, die bürgerlichenLasten
zu trage» und es nur an Weltlichezu verkaufen.Viele Stein-
Hauer (lapicidae) werden erwähnl.

Die Katharinenkirchehatte einen Ziegelhof, der schon
1325 eingegangenwar, die Predigennönchegleichfalls,später
auf das Kreuzklosterübergegangen,sowie auch die Petrikirche,
alle drei vor dem Petrithore, die Kirchezu S. Jacob vor dem
Bramower-Thore (jetzt Hädge'3 Garten), die S. Marienkirche
vor dem Mühlenthore,die Stadt in Nemezow:alle lagen wohl
an der Warnow.

Jedes Haus muß Waffen halten und Wachdienste
leisten (arma habere et vigilias servare). Adelige, die sich
hier ankaufen, die v. Moltke, v. Snakenburg, Neddag, müssen
dieseVerpflichtung, sowie die Entrichtung dcs Schossesüber«
nehmen:auch pflegtebedungenzu werden, daß sie nur an Bür-
ger wiederverkaufenund nichts Ungewöhnlichesbauen dürsten.

Die Bauart der Häuser war theils massiv (dornus

lapidea), theils gcklehmt(dornus lutea sive argillea). ES hat
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fast den Anschein,als fei der Grund und Boden der Stadt in
Erben (hereditates) eingetheiltgewesen, obwohl „hereditas"
oft auch nur für HauS zu nehmen ist. Auf dem Erbe von
Hartwig von Nykopingstaubenzwei Häuser und fünf Buden,
tarirter Werth 250 Mk.; Nicolaus v. Molen besaß ein Erbe
init zweigcklehmtenHäusern, werth200 Mk., GerhardHollogher
das Erbe zwischenMittelmarkt und Scharren, die Wittwe von
Waldogo das große Erbe bei der S. Marienkirchemit zwei
Buden. Die Eigentümer verkauftenBaustellen von 30 —4V
Fuß Fronte gegenGrundzins (worttins, to wikbeldesrecht)
zu erblichemBesitz,so lauge der ZinS bezahltward.

6.

Die Erweiterungdes städtischenGrundbesitzes.

Der ursprünglicheGrundbesitzder Stadt wird vor dem
Stein- und Cröpliuerthoremit denZingelnaufgehörtund wahr-
scheinlichvor dem Petri- und Mühleuthore durch die Waruow
begrenztwordenfein.

! 1. Zuerst erwarb die Stadt am 25. März 1252 von dem
Fürsten Borwin die Haide, begrenztvon Hinrichsdorf,Mönk-
Hägen, Volkenshagen,der RibnitzerLandstraße,dann im Osten
von Zarnestromund dem Graswege bis zur Ostsee, im Norden
von der Ostsee und im Westenvon der Warnow bis Warne-
münde. Die Stadt gründetehier drei Dörfer: Rövers-
Hagen mit 22 Zinshufen^), jede 7| Morgen lang und zu
4 Mk. Pacht für jede Hufe, mit Kirche, Windmühle, einem
Kruge beim Kirchhofeund einemau der Landstraße:Wasmo-
deshagen mit 25 Zinshufen, jede 7j Morgen lang und zu
4 Mk. Pacht; PorkesHagen mit 6^ Zinshufen,jedezu 5 Mk.
Pacht. Die große WieseustreckezwischenWarnemündeund der
Haide ward an hiesigeBürger verpachtet. Der Kaufpreis war
450 Mk. Pfennige, wovon 2 Mk. auf eine Mark Silber zu
rechnensein würden, da 1200 dieKircheuvorsteherzu S. Marien,
Thidericus domine Lysen und Hinricus de Bochem, 100 Mf.
Silber der Stadt liehenund 200 Mk. zurückerhielten.Die Mark
PfennigehattealsoungefähreinenSilberwerthvon 7 Thlrn. Crt.,
im Verkehr jedochdamals einen weit größern Werth, da in

i) Die slavischeHufe enthält IS, die deutsche30, die Hägerhufe (bei den Wald»
dörfern) SV Morgen; im IS. Jahrhundert werden 3vg Wuthen auf den Mor-
gen (juger) gerechnet,
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der ältestenZeit der Zinsfuß 15 —20 Procent auf das Jahr,
späterhin 10 Procent war.

2. Zur nämlichenZeit verzichteteder Fünst Borwin auf
jeglichesRechtan den im Hafen der Stadt (in portu ipsorum)
beschädigtenSchiffenund überließden Rostockerndie Fischerei
auf der Warnow von der Brückebei der Petrikirchebis zur
See und in die See hinein.

3. Zur Aufhülfeder Stadt nach einergroßenFeuersbrnnst
schenkteder Fürst Borwin derStadt am 12.Oct. 12G4seineRechte
in dem Bruche, welcherliegt zwischendem festenLande und
dem Flusse,von der einenSeite, und zwischendem S. Clemens-
dämmeund dem BartelsdorferBache, von der andernSeite.

4. Ferner trat zur nämlichenZeil der Fürst Borwin -der
Stadt seineRechte im Hafen der Rostock« zn Warnemünde
und in allen Grenzen der Stadt bis zur Markscheideab
(praeterea jura per portum ipsorum in Warnemunde et
per omnes terminos dicte civitatis nostre versus campum,
qui vulgariter markschede nuncupantur, sepe dietis bur-
gensibus nostris damus cum sua utilitate eternaliter pos-

sidenda). Die fürstlichenRichtevogte(advocati) mochtender
Stadt zu BeschwerdenVeranlassung gegeben haben. Gegen
Ende des Stadtbuchs von 1260 —70 findetsichein Verzeichniß
begangenerVerbrechen») und erkannterStrafen und heißtes dort:

„Cum Folceko Tunneko fuit primo advocatus
„lactus, confregit seras civitatis potenter et excepit

„ ibi virum, qui deliquerat, et praeconem et uxo-

„rem ejus percussit. Postea cum potestate sua

„ posuit virum in Kakolph sine consensu consulum.

„Postea jacuit Wernemunde et posuit pram ultra
„portum, violenter prohibens exitum et introitum.

„ Deinde accepit cuidam mulieri de Lubek res suas
„sine consilio (Rath). Postea accepit naves in
„portu, pro quo civitas dampnum sustulit et de
„rege "

Schon früh wurden auf den Hafenbau bedeutendeSum-
men verwandt. Nach dem Stadtbuche von 1288 verpflichtete
sichein rostockerBürger aus einemhiesigenbegütertenGeschlechte,
Notger Horn, das Tief zu Warnemünde in zwei Jahren auf
12 Fuß bei mittlerem Wasserstandezu bringen, und so fünf

1) Die bloße Eintragung der Derbrechen hatte wohl nur den Zweck, dieselbe»zu

constatiren. So steht )W9 auch der König von Norwegen zu Buch: Johanne»

de Nore amisit per regem Nonvegie XXVI mrc., Henricus et Nicolaus

Plotsii XXX mrc. Rost, denar.; item dn. Meineko amisit cokonem

(großes Schiff) et bona, valent LX mrc. Precipue servum suurn do-

collavit.
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Jahre zu erhalten>auf seine alleinigeKosten, gegeneine Eni-
schädignngvon 400 Mk. Silber oder 1350 Mk. Pfennigeund
WO,000 Mauersteinen.

Am SeegestadezwischenWarnemündeund Markgrafenheide
finden sich mehrere Stellen, die den Beinamen altes Tief
führen, und namentlichsind östlichganz unzweifelhafteSpure»
alter Hasenwerke,sowohlin derSee als in denWiesen; indessen
folgt au? der im Abschnitte1 gedachtenUrkundevon 1232 und
daraus, daß dieFundamenteder 1312 beiderWarnow erbaueten
Feste Dänschenburgnochjetzthart an der Warnow beim Bau-
Hofezu Warnemündevorhandensind, daß dieWarnow in histo-
rischerZeit keinenandern Ausfluß als den jetzigengehabt hat.

5. Fürst Woldemar verhieß am 27. Oktober 1266 den
von seinemVater zu einemSchloßbau begonnenenWall beim
Bramo w er-Thor niederzureißenund nie wiederaufzubauen.
Die Burgstellein der Gegend, wo jetztdas neue Krankenhaus
sichbefindet,ging bald darauf in Privatbesitzüber; vgl. Stadt-
buchvon 1270 flgd., fol. 37:

„Domina Aleydis, relicta Halshagen, vendidit
„'s. Spiritui hereditatem suarn, quam habuit in
„vallo castri apud portam Bramow, pro XXV
„ mrc. — — — — —"

6. Am 11. December1275 verkaufteder Fürst Woldemar
mit EinwilligungseinesVaters Borwin an die Stadt Rostock
die Dörfer Neinezow und Lypen zu Stadtrecht mit der
Befuguiß, die darin befindlichenBauerstellenzu legen(heredi¬
tates ipsius villae ad nichilum redigere). Neinezow um¬
faßt den jenfeit der Zingel liegendenTheil der Cröpliner-
thorvorstadt und die bis Bistow, Critzemowund Gr. Schwaß

. sicherstreckendeFeldmark,Lypen die Feldmarkvor dem Stein-
thore nebstDallwitzhofund Gragetopshof, früher beideHöfe des
S. Georg. Die Legung der Bauern wird sosort erfolgt sein.

, 7. Am 27. Februar 128G verkaufteNicolauö, Herr zu
Rostock, mit Einwilligung feiner Mutter AgneS und seines
Oheims, Herrn Heinrich von Werle, als Vormundes, gegen
Bezahlung von Schulden seinesVaters Woldemar:

a. das Dors Wendisch-Wyk,
b. den Burgwall mit der angrenzendenund bis zum

MühlendammesicherstreckendenWiese,
«.die Pferdewiese zu Warnemünde (Pagen-

werder),° d. die Mühle beim JudenkirchHofe sdiesogenannte
Stampfmühle vor dem Cröplinerthore).
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8. Den Ort Warnemünde mit allem Cigenthumund
aller Gerichtsbarkeit,jedochohne das Kirchenpatronat,hat Ro-
stockerst 1323 von dem FürstenHeinrichdemLöwen erworben.

Nach dem Cäinmerciregistervon 1325 besaß die Stadt
nochdas Dorf Barnstorf und einenAntheilin Dierkow, ohne
daß über die Zeit des Erwerbes etwas erhellet.

Die Stadt muß schonfrüh Antheilein Rikdahl erworben
haben. Die Stadt verkauftenämlich129! am Tage Elisabeth
an ThiderichFrise aus den Gütern von Nortinann in Riketalen-
dorp eine jährlicheHebungvon 4 Dronit Hartkornund 4 Drömt
Hafer, eine Rente von 4 ©eh., 2 Topp Flachs, einRauchhuhn,
ans dein Kathen (kotkns) beiOtto 24 Hühner, aus demHause
Von HinrichPastow 4 Sch. und 5 Ranchhühner. Die Stadt
behältdieWiedereiulösungnachdrei Jahren für 50 Mk. (dieseHe¬
bungenhattenalso einenWerth von 5 Mk.). Die Hopfenhöfeund
Wiesen am Rikdahler-Steige heißen„orti in Riktalendorp" oder
„versus Rikt.", dieselbenkönntenalso aus Rikdahler-Feldmark
entnommensein. Im I. 1376, am Freitag nachNicolai, kaufte
die Stadt von dem hiesigenBürger Johannes Bereke9£ Hufen
in Riktalendorfmit Gerichtund Dienstfür 300 Mk.Rost.Pfenn.

Kassebohm ist 1329 von denMoltkenangekauftund mit
landesherrlicherBewilligungunter Stadtgerichtsbarkeitund lübi-
schesRecht gelegtworden.

7.

Die wendischeBevölkerung.

Der wendische Ort Rostock wird bald nach dem Auf-
bau der neuen deutschenStadt abgebrochenund deutschenAn-
bauern zu Baurechtverliehensein; die Wenden aber wurden
in die entlegenenund niedrigenEnden der neu gegründetenAlt-
stadt verwiesen. In den alten Stadtbüchernstößt man vielfach
auf wendischeNamen, z. B. Stadtbuch von 1289, fol. 96:
„Dobers, Velciko, Thechaze, fratres, et soror ipso-
„ftim Thessika", vergleichensichmit Adelheid,Wittwe von
Thessekinus, wegendessenErbschaft;— fol. 97: Gerardus
carnifex verkaufteilt„Bandan slavus" seineBuden; — fol. 99:
„Janiko slavus" verkauftseinErbe an Marquard Harmaker.
Eine „domina Doberzlawe, relicta Johannis de Jagethus,"
wird 1295 erwähnt. Ferner: „Zelmarus slavus, Machorius
Baghomile".

Den Wenden überließ man die tiefen Sumpfwiesen
vor dem Petrithore, ihre alte Heimath, in Pacht. Nach dem
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Stadtbuche von 1289, fol. 45 b, verpachtetedie Stadt im
I. 1292 die Wiese auf der Wyk (supra W^K) an dieWen¬den, nämlich„Minisken, Radeken, Johannem Scherebardes-„broder, Nicolaus, Johannem Bisterveld, Miliken," gemein¬sam für 20 Mk. jährlich; die Wiese gegen Bartelsdorf ward1296 für 18 Mk., später 24 Mk., jährlichzu Michaelisver-pachtetan „Thechen, Thessico, Johann frater Bartscerer,
„parvus Henricus specsnider", fol. 41 b. Weiter heißt eSfol. 159:

„^nno nonag. VI". Johannes tonsor barbarum,
„Thessike, Thekel el, Nicolaus, slavi, convenerunt
„ pratum juxta vallum pro XVIII mrc. et dabunt in
„ festo b. Martini".

Dann Heißt es weiter fol. 153 b.:
„Isti slavi tenent pratum versus Bertoldesdorp,
„prout prius tenuerunt, Thechel, Tessike, . . .,
„Johannes frater barbitonsoris, pro XXIV mr.
„Michaelis." (1300).1315 pachtendie Wiese am Damme sür 5 Mk. jährlichauf zweiJahre: „Techam magnus, Petrus cum longo nasu,„Heinricus Molzan". Ohne Zweifelwaren eS auch Wende»,die nach dem Cämmcreiregister1329 pachteten:
„Sculeken, Langenese, Hanneman, Prore, Bister-
„velt convenerunt, pratum madidum et pratum
„ fartorum pro XXVII marcis, quolibet festo Mi¬
chaelis persolvendis". (Von späterer Hand hinzugc-
fügt): „Prata dominoruin consulum metent".

Denn Bisterveit wird ausdrücklich unter den Wenden
aufgeführt. Daher sind die Folgenden auch Wenden.

„ 8culeke, Hinceke, Bisterveit et Techen et Stalknec
„convenerunt dicti et Ermer etiam conduxerunt
„ pratum fartorum pro VIII marcis, eodem festo
„persolvendis ".

Daher heißt es gleichhinterherganz im Allgemeinen,daßdie Wendendie nassen Wiesenin Pacht haben:
„Item sclavi dabunt XXX marcas de pratis
„madidis ".

In denspäter»Cänimereircchnungcnz. B. vonPetri 1355/56,
1356/57, 1363/64 heiße» dieseWiesen kurzweg: Wenden-
Wiesen (prata slavorum et fartorum), und die Namen der
Pächter sindwendisch,z. B.: Hornyken, Nicolaus Wend, Red-
dagi, Major Strand, Petrus Loubatz, Darghetze de Retze.
Als im I. 1472 die Wiesenvor dem Petrithore den Knochen-
Hauern verliehenwurden, wird ausdrücklichgesagt, daß „de
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„Wende und Specksnyders de sulven wysche beth
„an desse tyd gehad unde brukel hebben".

Außerdemüberließman denWendennochz. B. denSpeck-
Handel undohneZweifelnochanderegeringereErwerbözweigex);
daher gilt in Rostockdie Benennung Speckschneider so viel
als Wende, und dieBezeichnungmit «Wenden und Speck-
schneider" wird ganz gewöhnlich.Ohne Zweifelüberließman
den Wendendas Mästen und Schlachtender Schweine, da sie
wohl Gartenbau trieben, und das „Speckverkaufen"ist wohl
nur ein allgemeinerAusdruckfür die letzteAeußerungihres Ge-
werbes. Wahrscheinlichdurften sie Vieh aufziehenund mästen,
auch da sie in keinerZunft sein durften, im Hause schlachten.

Im I. 1330 2) (feria sexta ante Marie Magdalene)
ward dieBefugniß der Wenden (Slavi lardum vendenles),
Speck zu verkaufen, den Knochenhauerngegenüber, vom
Nathe geordnet. Die Wendendürfen das ganze Jahr hindurch
am Montag und Donnerstagan der Ellernbrücke (pons al-
neus), einer Grubenbrücke,Speckverkaufen3), ferner von Mi¬
chaelis bis Weihnacht Rind- und Schaffleifchin halben und
Viertel-Thierensin dimidiis et quartalibus corporibus); außer¬
dem durften sieRindfleischverkaufen,wenn siedas Haupt Rind-
vieh für 24 Schillinge gekaust hatten (carnes bovinas pro
XXIV solidis emptas vendere debebunt) 4).

1) Winden kommen vor als Heringswäscher nnd Bartfcherer, z. 33.: Petrus
Slavus, lotor allecum. — Allotores allecum dabunt XII marcas civi-
tati quolibet festo Martini et IUI sol. de qualibet mensa eodem festo.

2) Anno domini M°. CCC ° XXX' feria sexta ante Marie Magdalene
decreverunt consules universi unanimi consensu, quod carnifiees lar¬
dum vendere non debeant, sed ante festum pasce tribus diebus foren-
eibus scapulas et tybias et integra latera, sed carnes recentes vendere
debeant, sicut fecerunt ab antiquo. Insuper Sluvi vendere debeant
lardum per circulum anni: scilicet secundis feriis et quinis in loeis
suis apud pontein alneum, ubi ab antiquo vendere consueverunt.
Dicti vero Slavi a festo b. Michaelis usque ad festum Nativitatis Do¬
mini bovinas carnes et ovinas cum dimidiis corporibus et quartalibus
perpetuo vendere poterunt, sed carnes bovinas pro XXIIII sol. emptas
vendere debebunt. Gherwinus Wilde et Johannes Tolner tabule pre-
sidebant. —

8) Mit diesem Speckverkaufe stehen der Speckweg und die Speckäcker vor dem
Petrithore in keiner Beziehung; „Speck" oder „Specking" ist eine noch
jetzt häufig vorkommende Benennung für einen aus Rase» oder Buschwerk und
Erde durch nasse Wiesen gelegten Weg oder Wiesendamm.

4) Die Brottare in dem „Liber arbitriorum civitatis Rostock" vou 1400
Hat für den Scheffel Roggen i Sch. bis 2 Sch., für den Scheffel Weizen
> Sch. 4 Pf. und 2 Sch. 8 Pf als geringste und höchste Marktpreise. Es find
also durchschnittlich 24 Schillinge gleich 18 Scheffel Roggen dermalen zu achten.
Im I. 13r>5 kostete nach der Cämmereirechnnng 1 Last Saathafer «>/z Mr.,
1 Last Gerstenmalj 12 Wk,, 1 Last Hafermalz G Mk, 1 Last gioggen 14 Wk.,
1 Last Gerste 12 Mk.; im Jahre 1379 galt der Scheffel Hartkor» 2>/z Sch.,
im 3. 1419 2 Sch. 10 Pf. bis 3 Sch.
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Für dieseBegünstigungenmußten sie nichtnur einStätte-
geld an dieCämmereizahlen(a lardiscidis XXX solidos, de-
narios locorum), sondernwaren auch zu gewissenHanddiensten
verpflichtet. Es hielt nämlichnicht nur dieStadl reisigePferde,
sondern jeder Bnrgemeister mußte sür den Stadtdienst einen
Knechtund ein reisigesPferd halten, wozu ihnender Hafer von
denHospitaliengeliefertward und wofür sie städtische Wiesen
benutzten.WegendieserHanddiensteheißt es in deinCämmerei«
registervon 1330, daß die wendischen Speckschneider alle
Wiesen der Stadl mähen müßten!

„Slavi lardurn vendentes prata universa civitatis
„ubicunque locorum situala metere debeant"

und zum I. 132!) ist von späterer Hand hinzugefügt, daß die
dort genanntenWenden, als sieWiesen pachteten,die Wiesen
der Rathsherrn mähen sollten:

„prata dominorum consulum metent".
Für solcheArbeit erhieltensie Lohn, wie ans den Cäm-

Mereirechnungen erhellt. Es war also das Absehen nur darauf

gerichtet,sichArbeitskräftezu sichern.In ähnlichemSinne waren
die Warneninnderzu den Hafenbautendienstpflichtig.

Die Wendenstraße liegt nochjetztam Wendenthore,
an der Unter-Warnow, zunächstdemPetrithore. Es gab aber
früher noch eine Wen denstraße, da der Rath im ersten
ViertheildeS 14. Jahrhunderts eineStelle verkauft, wo früher
die Wendenstraßesichbefand. Die Stelle steht im Cämmerei-
register(dem Acker«und Gartenbuch)von 1325 flgd. und zwi-
scheuEintragungenauf Wendisch-Wykbezüglich:

„(Evitas habet in quadam area, quam Hinrico
„de Alen, penestico, vendiderat, ubi quondam
„strata slavorum fuerät, XXIIII solid, redditus
„perpetuos, quolibet festo Pasche et Michaelis

„ erogandos".
DieseStelle weisetauf die alten Wohnsitzeder Wendenhin.

Um dieselbenin helleresLichtzu setzen, wird die Lage des im
I. 1264 erworbenenBruches und von Wendisch-Wyknunmehr
näher zu erörtern sein.

8.

Die Lage des Burgwall-Bruches.

Am 12. Oct. 1264 schenkteder Fürst Borwin der durchdie
Feuersbrunsttief gebeugtenStadt Rostockzur Erleichterungder
Roth mehrereFreiheitenund Gerechtigkeitenund sagt dabei auch:
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„ Ceterum in palude, quicquid ad nos perlinere
„videtur, jacente inter aridam etfluviuni, ex una
„parte, et inter aggerem s. Clementis et
„amnem qui decurrit ab amne Bertels-
„dorfie, ex parte altera, eorundem usibus as-

„ signamus".
(Außerdem überweisenwir zu ihrer Nutznießung

nochalles das, was im Bruche uns zu gehörenscheint,
nämlichdas, was liegtzwischendem festen Lande und
dem Flusse, von der einen, und zwischendemS. Cle-
mens dam nie und dem Flusse,welchervon dem bar-
telsdorferFluM herfließt, von der andern Seite.)

Die Original- Urkundeist nicht mehr vorhanden, sondern
nur ein Transsumpt des Fürsten Heinrichdes Löwen.

Das Wort „palus": Brook, Bruch, ist nun freilichin
den roftockerStadtbüchernder ältestenZeit diebeständigeBezeich-
nung für die drei Brüche bei der Altstadt, für den Gärber-,
Fischer-und Küterbruchzusammen,und erst seit dem I. 1290
kommenneben diesem allgemeinenAusdruckedie Bezeichnungen
durch Gärberbruch, Küterbruchund Fischerbruchini Einzelnen
häufigervor. Eben so gewiß ist es aber auch, daß das Wort
palus: Bruch, eine ganz allgemeine Bezeichnungfür jede
Sumpf- oder Bruchflächeist. In den Jahrbüchern IX, S. 24
ist nun darin ein Fehlgriffgemacht, daß zur Deutung der Ur-
kündevom 12. Oet. 1264 der Standpunkt in der jetzigenStadt
Rostockgenommenund unter dem Worte Bruch (palns) der
Gärber-, Küter- und Fischerbruchverstandenist, während diese
drei Brüche dochseit alter Zeit sicherschonder neuern Stadt
Rostockgehörten. Die Veranlassungzu diesergewiß uichtrich-
tigen Deutung lag darin, daß der S. Clemensdamm noch
nicht bekanntwar und nicht erforschtwerden konnte. Vielfache
neuere Entdeckungenwerden aber die Lage dieses Dammes in
das rechteLichtsetzen.Nimmt man aber bei der Erklärung der
UrkundedenStandlpunktin der Petrivorstadtund nimmtman an,
daß die in der Urkundevon 1264 erwähnten Räumlichkeiten
hier, am rechtenUfer derWarnow, auf ehemalsfürstlichemGe-
biete, liegen, so lösetsichalles auf einebefriedigendeWeife, wenn
man die neuem Entdeckungenin den Stadtbücherndazu benutzt
und das Wort palus ganz allgemeindurch: Bruch, Sumpf
oder Sumpfwiese erklärt, ohne auf diedreiBrücheder Stadt
Rücksichtzu nehmen. Man ist dann genöthigt,dasWort „arida":
trockenes oder festes Land, nichtin dem Grund und Boden
der jetzigenStadt Rostock,sondernauf der entgegengesetztenSeite
in dem Ackerland?der Petrithorvorstadt, an dem bartelsdorfer
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ober dierkower Felde, zu suchen. Die angeführte Stelle in derUrkunde vom I. 12G4 ist daher also zu übersetzen!
„UebrigenSüberweisenwir das, waS uns noch

„zugehörigerscheintin der Sumpfwiese, welcheliegt«zwischendemtrockenenLande(nachBartelsdorf oder„Dierkow hin) und demFlusse(Warnow), an der„einen Seite, und zwischendem S. Clemensdamm
„und demFlusse,welchervon Bartelsdors(?) herabfließt,„an der andernSeite, zum Gebraucheder Bürger von„Rostock".

Die von dem Fürsten Borwin im I. 12G4 an die Stadtverkaufte Sumpffläche (palus) oder Sumpfwiese kann also nurin der Petrithorvorstadt zu suchen sein und zwar im vorder»Theile derselben stadtwärtS.
ES ist nuu zunächstdieFrage, wo der S. Clemensdammliegt. Es ist wahrscheinlich,daß der S. Clemensdammder jetziget Petridamm (die durch die Petrithorvorstadt sich windende

Landstraße)sei, und daß dieserfrüher S. Clemensdammgeheißenhabe. Der Name S. ClemenSdammverschwindetnämlicherstam Ende des 13. Jahrhunderts, mit dem Verkaufedes DorfesWendisch- Wyk an die Stadt, und der Name Petridammtaucht erst in dem erstenViertheil des 14. Jahrh. auf; in derältestenZeit konkteauchderDamm nichtwohl von einer städti-schenKirchebenannt werden,da diePetrithorvorstadtnochfürst-lichesGebiet war. Eine Stelle im Cämmereiregister,welche,nach der Handschristzu schließen,in der Zeit 1350—G<)ge¬schriebenist, nennt den Petridamm >) zuerst:
„Notandum quod civitas habet in ortis caulium
„dictis Wyk, sitis inter dammonem beati Petri
„ et villam Derekowe, LXVII marcarum perpetuos
„redditus et duorum solidorum".

Eine andereStelle ist wenigerdeutlich:
„Civitas locavit Johanni Stalknecht pratum foris
„valvam s. Petri secus dammonem, quam-
„ diu sibi favet, pro XI marcis, quolibet festo b.
„Martini erogandis".

Der Petridamm geht zuerst eine Streckegrade ans bis andie Kreuzbrücke.Von hier windet er sich, als LandstraßevonRostocknachRibnitz, durchdie Wyk, die „Große und KleineWyk", augenscheinlichnach alten Gehöftsanlagen sichrichtend.

Dir Mühlendamm kommt früh urkundlich vielfach vor, und zwar im 3-1286 zur Bezeichnung des zwischen de» Schleus«» und dem weißen Kreuzeliegenden Theils.
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Von der Kreuzbrückegeht links riit zweiter, befahrbarer Damm
ab, welcherKadamm ^) heißt und nachdem Stangenlande,
einem weiten, festen Plateau von Gartenland, führt, das zwi-
schender Wyk und Karlshof nach der Unter-Warnow hin, liegt.
Es ist möglich, daß dieserKadamm der alte S. Clemens dämm
ist und überhaupt der einzigeälteste Damm, welcher zuerst um
die Wyk herum führte, ehe der Petridamm durch die Wyk gelegt
ward. Jedoch ist es nicht von großer Wichtigkeit,die Lage des
S. ClemenSdammesganz genau zu bestimmen, da der Kadamm
und der Petridamm nahe bei einander liegen.

Der S. C l emens da m m lag j en fei t der Warnow
und hatte Gärten in feiner Nähe:

„Henricus de Gudowe, tutor tlotnine Gertrudis de
„Halteren, et ipsa Gertrudis vendidit Johanni de
„Plothe lanifici ortum unum juxta aggerein
„sancti Clementis trans fluvium, sicut
„suum fuit, et sibi rationabiliter resignavil" (1293).

Es lagen am S. Clemensdamme auch Gehöfte und
Baustellen:

„Henricus et Wernerus, filii Rodenbeckeres, ven-
„diderunt Thydemanno inolendinario heredita-
„tein suam juxta aggerein s. Clementis sitam,
„de consensu uxoris Henrici et fratris ejusdem
„ Hermann! scilicet, et sibi ipsam coram consulibus
„resignaverunt. Ludolfus Pes, Henricus Dunevar,
„Henricus de Lare tabule presidebant" (1298).

„Ludbertus Dunevar, Hermannus Lyse, Johan-
„nes de Lemhus ex jussu consulum et consensu
„vendiderunt Hartwico de Libra spacium iilud
„juxta aggerem s. Clementis fluvio vici-
„nuin, ita tarnen quod via ibi maneat, ut nunc
„est. Actum anno quarto (1294) Petri et Pauli".

Ferner:
„Hermannus Modenhorst vendidit Thydemanno
„Batzeler aream (Hausstntte) suam, quam emerat
„acivitate, juxta aggerem s. Clementis, sed
„dictus Hermannus obtinebit in dicta area III
„marcarum redditus pro XXX marcis denariorum,
„quos Thydemannus prefatus reeinere poterit
„pro tanta summa, quando poterit" (1295).

„Hermannus Modenhorst vendidit Thyde-
„manno de Redecle aream unam juxta agge-

1) ©inen Äatiamm giebt rt wr allen mtr Landthore»Rostocks.

3
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„rem s. deinen tis et structuram in ipsa edi-

„ficatam, quam sibi resignavit, prominens waran-

„ diain. Scriptum feria quarta ante Pentecostes"

1306.
Im I. 1270 wird auch ritt S. Clemens-Sumpf oder

Wiese oder Brök („palus s. Cleinentis") genannt.
Ist nun die Lage des S. Clemeusdammes glücklich

erforscht, so bleibt doch noch die sehr bedeutsameFrage zu be¬
antworten übrig, woher dieser Damm seinen Namen habe.

Der S. Cleinensdamm führte seine» Rainen nach der
dabei gelegenenKirche des heiligen Clemens:

„Ludolfus Pes, Ludberlus de Lagenstrala et Lud-

„bertus Dunevar ex jussu et voluntate conimu-

„nium consuluin vendiderunt ßernardo Copinan,

„ad manus Seghel'ridi, generi sui, Hermanno Bo-

„ken, Hermanno Modenhorst et Henrico Hart spa-

,.cium illud, ubi fuerat ecclesia sancti

„Cleinentis, et quitquit civitas ibi habuit, ipsis

„quoque resignaverunt rationabiliter, promittentes

„warandiam diei et anni. 1293 circa lestum as-
„sumptionis".

Die S. Clemens kirche, zu welcherder S. Clemensdaim»
führte, war also schon im Z. 1293 abgebrochen und der
Rath verkaufte in diesemJahre die Stelle der Kirche und waS
dazu gehörte an vier rostockerBürger. Der Raum muß nicht
klein gewesensein, da einer der Käufer, Hermann Modenhorst,
von seinem Antheile im I. >295 eine Hauöstätte und 130(5
wieder eine Hausstätte verkauft, beide am S. Clemensdainmge-

legen. Man erkennt hieraus zugleich,daß die S. Clemenskirche

am Clemensdammegelegen hat, und zwar links vom Damme,
nicht sehr weit von der Kreuzbrücke,da mehrere Räumlichkeiten
am Damme nicbt weit von der Waruow entfernt waren.

Es bleibt nun zur Erläuterung der Urkunde von 1264

nur noch die UntersuchungdeS bartelsdorfer Baches übrig. Die
Urkunde nennt als Grenze den Bach, der von dem bar-
telSdorfer Bache herabfließt („anmis qui decurrit ab

„amne Bartelsdorfie"). So lesen alle Handschriften. Man
könnteannehmen, daß hier ein Schreibfehlersteckeund ab agro
Bartelsdorfie statt ab amne zu lesen und der ganze bartels-
dorfer Bach oder der Witingstrang zu verstehenwäre. Aber die
Stelle der Urkunde, so wie sie ist (mit de» Worten: ab amne

Bartelsdorfie), läßt sichauch wörtlich deuten. Von dembartels-
dorfer Bache gehen Wasserläufe und Gräben ab. Es ist mög¬

lich, daß das Wassergemeintfei, über welchesdie Kreuzbrücke
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führt und welchesnicht weit von der Mündung des bartelsdorfer
Baches ans diesem rechts durch die tiefen Sumpfwiesen fließt
und sichin die Unter-Warnow ergießt. Es ist immer möglich,
daß dieses Gewässer ein alter Lauf des bartelsdorfer Baches ist,
welcher durch die Aufschüttungder Wyk eine andere Richtung
erhalten hat.

Nach diesenUntersuchungenwird sichdie Urkunde vom I.
1264 leichterklären lassen.

Am 12. October 1264 schenkteder Fürst Bor-
win III. von Rostockder Stadt, das was ihm noch
gehörte in der Sumpfwiese („in palude"), welche
liegt zwischendem trocknen Lande („inter aridam",
d. i. Dierckow oder Karlshof und Stangenland) und
dem Flusse (d. i. der Unter-Warnow), von der
einenSeite, und demS. Clemensdamm (d. i. Petri-
damm) und dem von dem bartelsdorfer Bache
herankommenden Bache, von der andern Seite.

Die also verkaufte Wiefenflächewird daher die jetzt söge-
nannte Armenwiese links jenfeit der Krenzbrückefein.

9.

Die Lage von Wendisch-Wik.

Am 27. Febr. 1286 verkaufte der Fürst NicolauS von Ro-
stockan die Stadt Rostock:

sein Dorf Wendisch-Wik mit den angrenzenden
Wiesen und den Burgwall mit den angrenzendenund
bis zum Mühlendamme sicherstreckendenWiesen:
(„villam nostram Wendesche Wyk cum
„omni utilitate, proprietate, iudicio, cum pralis
„ adiacentibus, vallum castri insuper cum pralo
„adiacente et ad dammonem molendinorum
„ascendente".)

Dieses Dorf Wendisch-Wik läßt sich noch genau nach-
weisen. In den weit ausgedehntenWiesenflächenvor demPetri-
thore liegen zu beiden Seiten des Petridammes, zwischen dem
bartelsdorfer Bache und dem Stangenlande, mehrere niedrige
Plateaus von erhöheteiii, festen Gartenlande, welchenoch heute
im Allgemeinendie Wik genannt werden. Früher waren sie
schärfer in zwei Theile getrennt: der mehr erhöheteTheil, rechts
vo» der Landstraße von Rostocknach Ribnitz, hieß die große
Wik, der Theil links an der Landstraße die kleine Wik;

3'
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mehr links liegt daS Stangenland. Jetzt pflegt man wohl
die Wiesen um dieseGärten die Wik zu nennen.

Die Lage des Dorfes Wik wird im I. 1325 deutlichbe¬
zeichnet! der Acker auf der Wik neben der Wiese am
Dam nie:

„Viceman ortulanus dabit civil,ali duarura mar-
„carinii redditus de quodatn agro supra Wich
„juxta pratum secus dainmonein",

und an einer andern Stelle:
„Notandmn quod civitas habet in ortis cau-

„lium dictis Wyk, sitis inter danunonem

„b. Petri et villarn Derekowe, LXVII mar-

„caruiri perpetuos redditus et duorum solidorum".

Die älteren Bewohner versichern, daß sie zuweilen bei tie-
fereu Ausgrabungen in der PetrithorvorstadtgroßeScherbenlager
gefunden und ganzeFuder (Gefäß-) Scherbenfortgefahrenhätten.
Bei der Untersuchungan Ort und Stelle hat es leider nicht ge-
lingenwollen, Scherben auS der heidnischenZeit aufzufinden, da
dieseStellen seit Einführung des Christenthumsimmer bewohnt
und bebauet gewesensind. Schon der Name Wik ist ein Be-
weis, daß die Stelle ehemals ein wendischesBurgdorf oder eine
Stadt getragen habe, da dieser Name noch öfter an ähnlichen
Stellen vorkommt. So heißt auch das Dorf an dem wendischen
Burgwalle Werle noch heute Wik>). Auch an der Reknitz
bei Marlow, wo eine wendischeFürstenburg stand, an dem
uralten Passe nach Pommern, liegt eine Wik'2). So lagen am
Ausflüsseder Hilda (Nif oderReke) bei dein Kloster Eldena bei
Greisswald zweiWi ken, die w endisch e Wik und diedänische

Wik, zusammen „Wicus ante claustrura" genannt; so lag

eine Vik bei Arkona, jetzt vielleichtBitte 3).
Der.Ausdruck ist altgermanisch: wich — Ort, Flecken,

Burg, auch lateinisch vicus, gothischveihs, angelsächsisch
vic (vgl. Grasss althochdeutscherSprachschatzI. S. 721), z. B.

in Brannschweig (Bruns - wie — urbs Brunonis), Schleswig.
Daher heißen die kleinenHäuser in den Ausbiegimgeuder Stadt-
mauern noch jetzt Wikhäuser, und daher kommtnochim Neu-
hochdeutschender AusdruckWeichbild. Im Altnordischenheißt

vik —Bucht, Hasen, was auch oft zu den wendischenWiken
passenwürde. — Der untere Lauf des bartelSdorfer Baches
heißt noch heute der Witingstrang, in allen Buchstaben an
Ort nnd Stelle genau so zu hören. Ob dieser Name mit dem

1) Vgl. Jahrbücher VI, <3. 88 flgd.
2) Vgl. JahresberichtVIII, S, 80.
3) Vgl. Fabrieius, Urkundendes FürstenthumsRügen, II, S. gZu. öS, I, S. 79.
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Dorfe Wik oder mit de»Stexäuberzügender Wikinger zusammen-
hängt, wofür nachAdam v. Bremen eine ältere Form „Within-
ger" vorkommt, kann dahin gestelltbleiben. (Im Sonnen-
berge bei Parchim giebt eö noch Heule einen Witingsberg, an
welchensichSagen von Räubern knüpfen.)

Zur Zeit des Ankaufes des Dorfes Wendisch- Wik waren
die dortigen Gehöfte schonin deutschen Händen.

Die Frau Mechtild von Wyk befaß einen Hof zu Wyk
(„curiam supra Wyk"), den sie nach dem Stadtbnche vom
I. 1270 flgd., fol. IIB, mit ihrem Sohne Heinrich im Früh-
jähr 1286 an Hermann, MeinrichS Sohn, und an Hermann
Ratenow für 37 Mk. currenter Münze verpfändete. DieseEin-
tragnng ist getilgt. Im folgendenJahre verkaufte sie diesenihren
Hof an den Gärtner Riquard, fol. 156:

„Domina Mechlildis de Wyk et Henricus filius
„ejus, de consensa tutorum eorum, Conradi de
„Lawe, Alberti Spicenagel etHenrici de Totendorp,
„vendiderunt Riquardo ortulano suam curiam supra
„Wyk et sibi rationabiliter resignaverunt; sed dic-
„tus Riquardus solvit civitati annuatim VIII mar-
„cas, quatuor marcas in pasche et quatuor mar-
„cas Michaelis, Henrico de Totendorpe et Mech-
„tildi et Heinrico filio ejus warandiam diei et anni
„promitlentibus. Ludolfus Pes et Hildebrandus
„Eselesvot et Jo. Nicig tabule presidebant".

Conrad von Lawe und Albert Spicenagel waren beide ro-
stockerRathsherre», also wird auchdieVerkäuferineinerdeutschen
Familie angehört haben. Der verkaufteHof wird der Haupthof
gewesensei», da die Summe vou 8 Mk. eine bedeutendePacht
war und die Verkäuferin den Namen v on der W yk trug.

Diese Eintragung ist gleichfallsgetilgt, denn im I. 1288
verkaufteRiquard diesenHof an Meinhard von Malchow;
die Stadt als Grundherrschaftbehielt sich jedoch vor, den Hos
einzuziehengegen Erstattung des von Meinhard gezahltenKauf-
Preises, ein interessanterBeleg für die Festigkeitder alten bäner-
lichenErbleihe. Die Stelle fof. 163 des Stadtbuchcs lautet.'

„Riquardus ortulanus de Wik vendidit Mcy-
„nekino de Malchowe suam curiam supra Wik
„et sibi rationabiliter resignavit. Sed dictus Mey-
„nekinus dabit annuatim civitati VIII marcas
„denar., quatuor in pascha et quatuor Michaelis.
„Et si civitas dictam curiam emcre voluerit, ipsi

1) Vgl. 2°hr««berichtVIII, S. 152.
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„Meynardus pro tanto precio, sicut ipse compa-
„ravit, non negabit. Henricus de Totendorp, Ni-

„ colaus de Kessin, orlulanus, Fredericus de Be-
„sevitz et idem Riquardus promiserunt warandiam
„diei et anni. Hennannus Wilde, Hildebrandus
„Eselesphot et Jo. Nicig tabule presidebant

Dies ist wieder getilgt und ein spätererZusatzist gleichfalls
getilgt, lautend:

„Item consules vendiderunt eidein Menikino red-
„ditus IUI marcarum in curia, que fuerat Conradi
„Trepperes et Johannis de Wulferdeshagen, con-
„ditione predicta interposita".

Ueber das hier gedachte zweite Erbe in Wik giebt eine
gleichfallsgetilgte Eintragung von 1287 nähere Auskunft:

„Arnoldus Platemakere et Elerus sartor vendide-
„runt Johanni de Wulfardeshagen et Conrado
„Treppere de consensu uxorum eoruin et puero-

. „rum omnem hereditatem eoruin in Wende-
„schen Wyk, sive in ortis sive in pratis, eo
„modo quo a domino Waidemaro posside-
„runt et nunc a civitate possident, perpe-
„tuis temporibus dicla bona possidenda, sed dicti
„duo Johannes et Conradus dabunt civitati an-
„nuatim quatuor marcas, sicut predictus Arnoldus
„et Elerus dare consueverunt. Ludolfus Pes, *

„Hildebrandus Eselesvot et Jo. Nicig tabule pre¬
sidebant".

Eine andere Stelle auf der Wik scheintin folgenderEin-
tragung gemeint zu fein:

„Civitas locavit Nicoiao (Kercengeter ?) et Nicoiao
„de Kezzin, ortulanis, spacium unum supra Wie,
„fossato circumductuin, ad octo; de quo
„spacio dicti duo solvent annuatim VIII marcas,
„sed primo anno gratis habebunt. Finitis octo
„arinis dieli duo dictum spacium pro precio, quod
„aller dare volyerit, obtinebunt. Precium dabunt
„in pascha et Michaelis. Actum 1290 in festo
„Alban!, Ludolfe Pede, Hinrico de Vemeren, Lud-
„berto tabule presidentibus".

Conrad Trepper's Hof wird schonim I. 1289 von einem
Gläubiger weiter verkauft für 100 lf.:

„Bernardus de Asbeke resignavit Johanni de Lu-
„beke et Gerhardo Episcopo ortum Kumuli, qui
„fuerat Conradi Trepperes et pratum stipra Wich
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„ejusdem pro C mrc. den., quem ortum et pra-
„tum Conradus predrctus reemere poterit pro de-
„nariis eisdem. Ludolfus Pes, Ludbertus, Henri-
„cus de Lare tabule presidebani. Ad hec omnia
„Conradus Trepper coram consulibus assensum
„dedit".

Das Mejiidhardfche Gehöft muß bald darauf von der
Stadt angekauftsein; sieverpachtetees („curiam supra Wich")
im A 1300 an den SchlächterGerhard auf 4 Jahre für jähr-
lich 12 Mk. Pacht.

Auchder anderweitigeBesitz vvn Trepper und Wul-
fardeshagen wird in städtischenBesitzgelangt fein. Denn es
heißt gegen 1325:

„Notand#m sit, quod civitas redemit a Hinrico de
„Dülmen octo marcarum redditus, quos habuit in
„ortis civitatis extra portam s. Petri, videlicet in
„i'undo castri, juxta domum laterum s. Petri, et
„in ortis supra Wich sitis, quos Johannes Wul-
„fardeshagen quondam tenuit. Istorum reddituum
„Eyghelbertus de Pomerio duas marcas, Bolto de
„Schowe duas marcas, Martinus ortulanus qua-
„tuor marcas annis singulis quolibet festo Mi-
„chaelis erogabunt".

Außer diesenHöfen, dein S. Clemens-Kirchplatzund den
schon vbc» im Abschnitt7 berührten Wiesen war noch eine
Dorsstelle in Wik. Es heißt um 1325:

„Civitas locavit antiquo Rover carnifici quoddam
„spaciam agrorum supra Wich, ubi quondam
,,1'uerat locus ville, pro sex (später überge¬
schrieben: „quinque) marcis denar. quolibet festo
„b. Martini erogandis".

Aus dieserStelle geht hervor, daß im I. 1325 das wen-
bische Dorf Wik als solchesschonabgebrochenund von ein-
zelnenHöfen besetztwar. Daß hier früher dieWenden wohn-
ten, wird schondurchdie in 7 angeführteStelle („ubi quon-
„dam strata slavorum fuerat") angedeutet,erhelletaber ganz
besondersauS folgenderStelle:

„Johannes de Rathenow (aus einem altstädtifchen
„Gefchlechte)vendidit Henrico slavo Lpecsni-
„der de Wich aream unam sitam inl'ra Thy-
„dericum de Sosat, et sibi resignavit. In ipsa
„area oblinet dictus Rathenow unius marce red-
„ditus, quos Heinricus prefatus reemere poterit,
„quando vult vel polest, secundum arbitrium
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„civitatis, pro X marcis denariorum". (1294.)
Stadtbuch vom I. 1289 flgd., kol. 128.

Im zweiten Viertheil deö 14. Jahrhunderts werden die
Pachtverhältnisse neu regulirt wurdensein,um derStadt
höhere Einkünfte zu sichern. In den seit 1855 vorliegenden
Cämmcreircchnungenfindensich:

1. Die Gärten in Wik (orti in Wyk, orti Wyk,
oder orti caulium et humulorum versus Wyk);

2. die Gärten in Rikdahl (orti in Riktalendorp,
oderorti Riktalendorp, auch orti et prata humu¬
lorum versus Riktalendorp);

3. die Wiesen am Petridamme (prata juxta ag-
gerem s. Petri);

4. die Wenden- und Küter-Wiesen (prata sla-
vorum et fartorum).

Alles Uebrigemuß also damals rein in Privatbesitzüber-
gegangensein. Jetzt gehörenderStadt nur nochdieBesitzungen
unter 3 und 4. Bei den Grundstückenunter 1 und 2 wird
deren im 14. Jahrhundert erfolgte Eintheilung, von einzelnen
Parcelirungenabgesehen,im Wesentlichennochbestehen.

1. Die Gärten in Wik umfassendas Terrain zwischen
dem Petridamme, dein grünen Wege, Bartelsdorf und Dierkow,
welchesungefähr 139 ziemlichgleichmäßigeParteien enthält.

Dazu paßt genau folgendeStelle des Cämmercircgistcrs:
„De Wyk.

„Memorandum quod civitas habet extra valvam
„s. Petri quadraginta jugera ortorum cum dimi-
„dio jugere, in uno tramite, secus distinctio-
„nem ville Derekow situata, quorum quilibet ortus
„solvit civitati annuatim talentum quolibet festo
„Nativitatis b. Virginis pro redditibus perpetuo
„erogandis".

Aus dem I. 1358 am Tage vor Himmelfahrtwird be-
merkt, daß die Renten aus denGärten in Wik jährlich67 Mk.
2 Schill, betragen, daß die Inhaber solcheauf Erfordern der
Stadt, derenfreiesEigenthnmsie feien, zurückgebenmüssen,daß
aber eine Veräußerung des Pachtbesitzesvor der Cämmerei zu-
lässigsei.

„Et notandum, quod dicti orti spectant cum omni
„proprietate ad civitatem, nec cultores habent
„quicquam aliud in eis, quam suos labores, de
„quibus dant civitati redditus suos predictos, et
„quam cito civitas voluerit, jacebunt deserti ad
„quemlibet usum civitatis, nec ipsorum cultores
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„habebunt se alio modo intromittere de eisdem,
„sed solum quiti manebunt de redditibus exsol-
„vendis inantea de eisdem. Etiam quicunque
„ipsorum cultorum, qui pro nunc sunt, voluerint
„suos ortos vel jugera aut partem eorum aliis
„resignare, debent eos in presencia dominorum
„camerariorum facere inscribi huic registro pre-
„senti et sie eorum successores

2. Die Wiesen und Hopfenhöfc gegen Rikdahl
sinddie rechtsvon: Dainme zwischenBartelsdorf, dein barteis-
dorfer Bache, in 70 gleichmäßigeParcelen vvn Alters her ein-
getheilt. Dic alte Pacht war 39 Mk. jährlich,und wörtlichdie-
selbeBemerkung,wie wegender Gärten in Wik, findetsichfür
die HopsenhöfegegenRikdahl.

Im Jahre 1372 Ostern liehen dic Gärtner und Bürger,
welchedie Gärten und Wiesenin Wik, so wie auf der andern
Seite des Dammes gegenRikdahl bebauen,der Stadt 450 Mk.
rostockerPfennige und erhieltendic Zusicherung,daß, wenn auch
dieseGrundstückeihnen nichtverkauft sein sollten, dochdic Bc-
fugniß der Stadt zu anderweitigerDisposition bis zur Rück-
zahlung der 45t) Mk. ruhen sollte. DieseEintragung ist unge-
tilgt und also allem Anscheinenach das Fundament, aus wel-
chcmdas jetzigeEigenthumder Privaten erwachsenist.

ES folgt mm ein Verzeichnißder Inhaber der Hopfenhöfc
in Wik, deren 37j Morgen aufgeführtwerden!der Morgen ist
zu 1 Pfund (1 Mk. 4 Schill.) verpachtet. In diesemVer-
zeichnissckommenauch 20j Morgen „auf demSande" („supra
arenam") vor, dic zu I Mk. für dcn Morgen verpachtetsind.
Letzteresind entwederdic Spcckäcker,oder das höher gelegene
Acker- und Gartenland inmitten der Petrithorvorstadt, welches
zumTheil Sanduntergrundhat (Stangenland,S. Jürgen, Carls-
Hof?c.). Zusammenhangendmuß Beidesgewesensein, da manche
Gärtner auf beidenStellen zugleichLandin Pacht haben, z.B.:

„Bertoldus Gherdenere habet II jugera minus uno
„quartali et dabit de jugere sito in Wyk I talen-
„tum et de aliis tribus quartalibus in arena sitis
„ I mrc."
„Nicolaus Bucowe habet Ii jugera, dans de uno
„jugere I pund sito in"Wyk, et de f jugere sito
„supra arenam VIII solidos."
„Heyno Thie habet VI jugera sita supra arenam,
„dans VI marcas."

3. Die Wiese beim Petridamme ward von der Cäm-
merei auf Zeit verpachtetund ist im Besitzeder Stadt geblieben.
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Dies kann daher nur das Terrain sein, welchesKl. und Gr.
Wik heißt und links und rechtsvom Damme liegt. Die Pacht
betrug 3, 3£, 4 Mk. jährlich; sie wird auch bezeichnet:„par-
vum pratuin a sinistra parte apud dammonem".

4. Die Küter- und Wendenwiesen (prata kartorum
et slavornrn). Die Lage dieserWiesenist schondurchdie ältere
Bezeichnung:.nasse Wiesen" (prata madida) genügendange¬
deutet, besondersaber durch folgendeStelle:

„Slalltnec convenit madid'um pratum juxta do-
„mum Iaterum s. Petri pro XVImarcis, quo-
„libet festo b. Martini erogandis".

Die Wenden behieltendieseWiesen sehr lange. Erst im
Z. 1472 wurdendieseWiesen, welche„bis dahin die Wenden
und Speckschneid er gebrauchthatten", den Schlachtern
(Knochenhaucrn)überlassen.Dieser interessanteVertrag, welcher
im I. 1GG9/7UseineEndschasterreichte,lautet also:

„De pralis civitatis extra valvam s. Petri
„assignatis carnificibus".

„Anno domini MCCCCLXXIP,die sabbatis ante
„visitationem Marie (27. Junii), coram consulatu
„Rostoch acta sunt infrascripta, videlicet: Dat
„umme nutticheyd willen der stad Rostok unde
„der knakenhower darsulvest is de rad myt
„den olderluden der knakenhowers, Clawes So-
„tebotter, Hans Spoetling, Bernd Hane unde Cla-
„wes Kertzeboem, unde ghanzen amptbroderen
„des sulven amptes, dede hören to den olden
„unde raiddelsten vleescharn, aver een ge-
„ kamen, also dat de erscreven knakenhower
„Scholen hebben unde bruken der stad
„wische buten sunte Peters dore bele-
„ghen by deine dämme, alzo tor luchleren
„ (linken) hant: genomet den her t ich dorn, twe
„werder tor Warnow ward achter dem hertich-
„dorne, unde tor vordem (rechten)hand den halz,
„dede schud uppen teghelhoff, de basse by
„der hoghen brugghe, eyn ord jeghen dem
„cruce, dede schut uppe de Warnow, eyn wer-
„der tuschen dem sulven orde unde dem wup-
„poyse, de küterwisch unde eyn werder by
„deine teghelhave, so alze de Wende unde
„speksnyders de sulven wysche beth an
„desse tyd gehad unde bruken hebben, wor
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„vore de sulve knakenhower Scholen unde willen
„alle jare uppe sunte Mertens dach deme rade
„to dancke gheven unde betalen dre unde twin-
„tich mark sundesch, unde dar baven Scholen
„de sulve knakenhower deine rade unde stad
„to gude holden twe verdighe reysighe
„peerde unde twe weraftighe manne myt
„harnsche unde verdighe tughe, alz twe
„schütte edder eynen scutten unde eynen myt
„eyner glevien, de deme rade Scholen ryden unde
„denen so vaken, alz se en tosegghen laten,
„ unde myt dessen schal nicht wesen to vorvanghe
„edde mynringhe, wanner de gemene borghere
„ofte ampte1) ere were uthmaken3), men dar
„ane willen unde Scholen de knakenhower bliven
„plichtich to donde der stad unde dem rade, alz
„dat von oldings gheholden ys" etc.

Nach dem Hauptregisterder Cämmcrci von 1G7Ö lagen
tiefe Wiesen, welcheden Knochenhaueru,weil sie nichts davvn
gegeben,abgenommenwurden, zu beidenSeiten des PetridammeS
und um die Bleicheherum bis zur Kreuzbrücke,dann diesseit
der Warnow beim Küterbruche. Die Wiesenjenseitdes Kreuz-
grabens, namentlichdieArmenwieseDratum s. Katharine?), hat

1) In älterer Zeit miterfcijeibct ein feststehender Sprachgebrauch die nicht im
Amtsverbande stehende Bürgerschaft und die AmtSgenossen, Ersteres tritt scharf
bezeichnend im I. 1410 hervor, in der Forderung, fcaji die Rathsstellen zum
Theil aus de» Bürgern, zum Theil aus den Aemtern besetzt we.den sollen.
Von einem Amte, den Bäckern, heißt es im Slatutenbuche:

„ Vortmer welker man syn sulves wert an dem bekkerammethe,
„ de schal syne eede don vor den weddemeeteren an der jeghen-
„wardieheit der olderlude unde des ammetlies und anders uene
„ eede don by X mark sulvers

Der Eid lautete:
„Dat ik deme rade to Rozstok trmve, holt unde horsam wil weseii,
„ ere beste to wetende unde ergeste to kerende unde den oldor-
„ luden mynes amptes mogelken horsam to holdende, dat my god
„ so helpe unde hilghen

Die Bäcker setzten in Lübeck <403 durch, daß der Unterschied zwischen den
Eiden der Bürger und Handwerker aufhöre.

2) Der Liber arbitriorum von 1400 enthält ein Verzeichniß der von den Aem.
kern auszurüstenden Mannschaft, zusammen 613 Mann: Schuhmacher 40,
Bäcker Z0, Krämer 30, Pelzer 20, Knochcnhauer 20, Böttcher 20, Riemen,

schneidet 20, Kannengießer 16, Haken 30, Schneider (scroder) 20, Gärber 20,
Wollenweber 20, Leineweber 16, Goldschmiede 3, Bartscherer 6, Klipp ekeu-
macher 5, Patinenmacher 5, Kleinbinder (voteier) 5, Reifer 10, Wand»
scherer 5, Tischler lKistenmacher) 5, Ptaurerleute 10, Aimmerleute 10, Glaser,
Maler 2, Fuhrleute 4, Fischer 20, Nadler 3, Grützmacher 3, Kohlhaken Ii,
Salzhaken 5, Weißgärber 3, Apfelhaken 3, Armborstner 5, Träger (wohl alle
persönlich dienstpflichtig» ISO, Leinwandschneider 3, Schwertfeg« 3, Drechsler 3,
Hutfilter 3, Altschneider 1, Kleiderseller, Speckschneider, Bechermacher, Altflicker
bilden den Schluß ohne Angabe einer Zahl,
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zu demBesitzevon 1472 nichtgehört. Von eineranderngrößern
Wiese (gr. und kl.Wyk?) heißtes, sieläge beiWolhardStindten
Garten, später auch Stintenburg genannt.

Außerdem war schonfrüh ein Theil der Petrithorvorstadt
in Privatbesitzübergegangen,j. B. der Platz der S. Clemens-
Kirche. Der Hof in Wik scheint,nachdemdie Stadt etwa den
größernTheil dcöLandes abgenommenhatte, wiederan Private
veräußert wordenzu fein; es ist später die Rede von einer S.
Katharinenwiese vor demPetrithore am Damme beimHose
des Heinrich Witte (apud curiain domini Heinrici Witte).
Eines der Gehöfteführt noch jetzt den Namen Hof mit dem
BeisätzedeSjedesmaligenBesitzers(z. B. Pingelshof).

lO.

Die Burg Alt-Rostock.

Nach diesensichernErmittelungenläßt sichmit Grund an-
nehmen, daß das wendischeAlt-Rostock in der Petrithor-
Vorstadt lag. Hiefür spricht nicht allein die Lage und Be-
schaffenheitdieserVorstadt und dieExistenzdeSDorfesWendisch-
Wik, welchesneben oder vor einem Burgwalle gelegenhaben
muß, sondernauch die ausdrücklicheurkundlicheAngabe, indem
der Fürst Nicolaus von Rostockam 27. Februar 1286 der
Stadt Rostock

„seinDorf Wendisch-Wik mit denangrenzendenWiesen,
„und außerdemden Burgwall mit den angrenzen-
.„den Wiesen und den sich bis zum Mühlen-
„dämme erstreckenden Wiesen verkaufte"
(„vallum castri insuper cum prato adiacente et
„ad dammonem molendinorum ascendente").

Die wendischeFürstenburg Alt - Rostocklag jenseil der
Warnow, an dem Flusse, in den tiefenWiesen, dort wo einst
S. Petri-Ziegelhof stand und jetztdie Petri-Bleiche ist.

^ Nachdemdie Stadt im I. 1286 den Burgwall von dem
Fürstenhausegekaufthatte, wird schonum das I. 1288 Nico-
laus Kerzengheterals Pächter des Burgwall es bei S. Petri
(für 4 Mk.) aufgeführt:

„Nicolaus Kercenghetcre de vallo castri apud
„s. Petrum dabit singulis annis 11mr. in pascha
„et II mr. Michaelis".

Derselbewird 1289 (Dionysii) als Pächter genannt:
„TNicolausKerzengetere solvit de vallo castri
„IUI marcas".



45

Im I. 1296 pachtetendie Wenden „Thessike,Thekel, Jo-
»HannSchcrebartsbroderund Nicolaus" dieWiese beim Burg-
walle (wohl die Schlachterwiese):

„Anno nonagesimo sexto Johannes Tonsor Bar-
„barum, Thessiko, Thekel et Nycolaus, slavi,
„convenerunt pratum iuxta vallurn pro XVIII
„marcis et dahunt in festo b. Martini".

Im I. 1310 ward nach dem HauSbuche von 1304 die
„Wiese links neben dem Burgwalle vor dem Petri-
„thore" (d. i. die jetzigeSchlachterwiese)neu verpachtet:

„Civitas Iocavit Thessekino, fratri Nicolai, et Thes¬
sekino Vogel pratum ad sinistram manum
„juxta vallum extra portam s. Petri ad
„quatuor annos, anno quolibet pro VIII marcis
„Mich. (Symonis et Jude 1310)".

Um dieseZeit stand hier auch S. Petri-Ziegel Hof. Im
I. 1325 heißt es:

„Notandum sit, quod civitas redemit a Hinrico de
„Dülmen octo marcarum redditus, quos habuit
„in ortis civitatis extra portam s. Petri,
„videlicet in fundo castri iuxta domum
„laterum s. Petri et in ortis supra Wich sitis,
„quos Johannes Wullerdeshagen quondam tenuit.
„Istorum reddituum Enghelbertus de Pomerio
„duas marcas, Bolto de Schowe duas marcas,
„Martinus ortulanus quatuor marcas annis singulis
„quolibet festo Michaelis erogabunt."

Aus einem Flurregister von 10G9 erhellt, daß der S.
Peti i-Ziegelhos nur einenTheil der jetzigenPetri-Bleiche
einnahm, der übrige Theil aber ans Gartenland bestand,wel--
ches in der Folge in den Besitzder Petrikirche gelangte.

Die Stadl kaufte also im I. 1325 von Heinrich von Dul-
Ilten 4 Mark Pacht aus den „Gärten der Stadt vor dem
„Petrithore auf dem Burgplatzc neben dem Petri-
„Ziegelhofe" und 4 Mark Pacht aus den Gärten auf der
Wik zurück, welche Johannes Wulferdeshagen früher besessen
halte. ES ist in dieserStelle nämlichder Ausdrucküber dieGärten
auf dem Burgplatze ohne Trennung so zusammenzuhalten,wie
er hier geschriebenist, so daß der Ausdruck „orti civitatis extra
„portam s. Petri videlicet in fundo castri iuxta domum
„laterum s. Petri" nach der Urkundensprachezur Bezeichnung
eines und desselbenGrundstückeszusammengehörtund nicht zu
trennen ist. Hiefür wird die alte Pacht von 4 Mk., nämlich
2 Mk. von Engelbert von Baumgarten und 2 Mk. von Volte
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von Schowe Meben. Für die Gärten auf der Wik, welche
früher Johann Wulferdeshagenhatte, wird ebenfallsdie alte Pacht
von 4 Mk. durch den Gärtner Martin bezahlt(vgl. obenS. 39).

In demselben Jahre 1325 pachtete Stallknecht eine tiefe
Wiese bei S. Petri-Ziegelhof:

„Stalknecbt convenit madidum pratum iuxta
„domum laterum s. Petri pro XVI marcis
„quolibet festo b. Michaelis erogandis".

Nach den Cämmereirechnungenvon 1355 flgd. überließ
Henneke Martini, wahrscheinlichdes eben genannten Gärtners
Martin Sohn, an Heinrich Bruno s (Sohn) und HeinrichWinkel
ein Stück Landes, „Wall" genannt, für 4 Mk. Pacht:

„Henneke Marlini resignavit Hinrico Brunonis et
„Hinrico Winkel, ipsis equaliter, spacium agri
„seu terre sue, dictum wal, de quo dabunt
„civitati annuatim quatuor marcas. Scriptum sub
„anno LIX (1359), t'eria quarta post Agnetis, Hin-
„rico Frisonis et Arnoldo Cropelin presentibus,
„et quum civitas mandaverit, desertum et incultum
„jaceri, ad usum civitatis jacebit."

Es läßt sichaber nicht bestimmen,vb diesesLand auf dem
Burgwalle oder auf der Wik, welcheebenfallsWall genannt
werden könnte, lag, da der Gärtner Martin im I. 1325 nur
für 4 Mk. Land auf der Wik erworben zu haben scheintund
es sichnicht ermitteln läßt, ob er auch denBurgwall erwarb.

Fernerhin kommt noch derselbe Martini mit 4 Mk. Pacht
vom „Walle" vor:

„Item Henneke Martini de walle quatuor marcas".
Das von Martini für 4 Mk. gepachteteLand, welches,

nach dein Verhältniß der übrigen Pächte, ungefähr 4 Morgen
groß gewesensein mnß, wird immer im Ganzen, ohne Berech-
nnng nachMorgen, verpachtet.

Weiterhin kommt der Name Burgwall nicht wieder vor.
Bei dem Verkaufe der Wiesen an die Schlächter im I. 1472
wird nur noch der „Ziegelhof" genannt.

Es leidetalso keinenZweifel, daß die wendische Fürsten-
bürg Alt-Rostock vor dem Petrithore, gleich rechts am
Damme, au der Ober-Waruow, in den tiefen Wiesen, dort ge-
standen habe, wo jetzt die Petri-Bl eiche ist.

Und mit der urkundlichangegebenenLage stimmt auch die
Beschaffenheitdes Bodens überein. „Sämmtliche Wiesen vor
„dem Petri- und Mühlenthore sind«, »ach glaubwürdigenUnter¬
suchungen,„von so weichemUntergründe, daß nicht anzunehmen
„ist, daß je ein Gebäude darauf gestandenhaben könne. Selbst
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„auf denjenigenStellen, welchejetzt am festestensind, findetman
„nach Durchstechungder Wiefenuarbe keinenfesten Grund, fou-
„dem stets nur fast fließende Modde; in der Gegend der
„sogenanntenCämmereidienerwieseund auf dieser selbst ist ein
„so weicherUntergrund, daß noch jetzt die ganzeFläche beweglich
„ist. Wenn man nun nicht annehmen will, daß die Burg am
„linken Warnow-Ufer gestanden habe, so bleibt die einzige
„mögliche Stelle nur die Petri-Bleiche. Für die An-
„nähme, daß die Petri-Bleiche der in Frage stehendePlatz
„sei, sprichtder Umstand, daß dieselbe, in den sie umgebenden
„weichenWiesen, gleicheiner Insel, aus festem, steinigen
„Grandboden besteht".

Betrachtet man die ganze Petrithorvorstadt, so wird die
Lage der alten Burg Rostock durch Begleichung mit andern
Burgen glänzend bestätigt. Tie Lage von Alt-Rostock hat die
meiste Aehnlichkeitmit der Lage der Fürsteuburg Werle zn
Wik bei Schwaan, auch mit der Burg Kessin. Der Burg-
wall liegt in tiefen Wiesen an dem Warnowflusse; der
Wohnort für die Bevölkerung und zugleichdie Vorburg, die
Wik, liegt vor demBurgwallc landeinwärts, auch in tiefen
Wiesen, jedochdem festenLande näher.

Von großer Bedeutung ist aber, daß hier in den ältesten
Zeiten die S. Clemens ki r che, die älteste Kirche Rostocks,
lag, welcheschonim I. 1293 abgebrochenwar, zu welcherder
S. Clemcnsdamm führte (vgl. obenS. 33 flgd.).

Die wendischeBevölkerung wohnte auf den Vorburgen,
welcheden Namen Wik führten. Nun liegt neben der rostocker
kleinenWik ein weites, niedriges, festesPlateau von Gartenland,
welchesdas Stangenland heißt und in jüngern Zeiten auch
wohl mit zur Wik gerechnetwird. DaS Staugeuland mit dem
daran stoßendenKarls Hof liegt nicht, wie das wendischeDorf
Wik, »litten im Sumpfe, sondern stößt au die breite Unter»
Warnvw. Das Stangenland mit Karlshof bildete da-
her wohl den Handelshafen von Alt-Rostock und war wohl
der Wohnort der einheimischenund fremden Kaufleute, der
Ort des Verkehrs, gewissermaßender Hafen von Alt-Rostock.
Und diese Ansichtwird durch die S. Clemenski rche bestärkt,
welchesicherlinks vom Petridamme, nachdem Stangenlande hin,
gestandenhat, vielleichtdort, wo rund um einenkleinenTeichdie
Häuser, einem kleinen Dorfe vergleichbar,stehen, vielleichtaber
auf der kleine»Wik: hier soll man 1 bis 2 Fuß tief unter der
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obern Deckevon Garten- und Wiesenerde auf kaum zu durch-dringende Stein- und Schuttiiiasseustoßen.
Der h. Clemens, angeblichvon den Aposteln Petrus undPaulus bekehrt,soll nämlich von dem ApostelPetrus den Auf-trag erhalten haben, das Schiff der Kirche in den Hafen zusteuern; er ward, an einenAnker gebunden,im Meere ertränkt,weshalb auch ein Anker sein Attribut ist; er wird als der ersteoder zweite Nachfolger Petri betrachtet, und daS Symbol desSchiffes für die Kirche Christi ist im Mittelalter ein reichausgeschmücktesSinnbild. Es läßt sichaber auch eine rein ge-schichtlicheVeranlassung daneben annehmen. Es ist oben S. 10

angedeutet, daß Rostockund Doberan im 12. Jahrhundert ohneZweifel in lebhaftem Verkehr mit Norwegen standen. InDrontheim aber stand schonfrüh bei der Königsburg eineS.Clemenskirche, als deren Erbauer Olaf II. der Heilige
(1016 —1030), der Schutzpatron Norwegens, angegeben
wird. Der h. Olaf ward zuerst in der S. Clemenskirchebe-graben und ein Jahr später nach seiner Heiligsprechungauf denAltar dieser Kirche gesetzt. Bei der Erbauung des berühmten
großen Domes (seit 1180), Christkirchegenannt, ward die S.Clemenskirche,welche unmittelbar an der Nordseite deS ChorSdes Domes steht, mit diesemin Verbindung gesetzt, indem ein
Gang zwischenbeidenKirchen durchgebrochenund gebauet unddadurch die S. Clemenskircheganz erhalten ward. In spätern
Zeiten ward der Leichnamdes h. Olaf in dem Octogon hinterdem Chore im Osten des Domes beigesetzt*).Es ist nun sehr wahrscheinlich,daß die Normannen dieVerehrung des h. Clemens nach Rostock gebrachthaben, in-
dem Doberan zu einer Zeit gegründet ward, wo der Leichnam
des h. Olaf, des Schutzpatrons von Norwegen, noch in derClemenskirchezu Drontheim beigesetztwar. Wahrscheinlichwarauch der «Capellan Tiedvig zu Rostock", welcher im I.1190 bei dem WendenfürstenNiclot zu Rostockals Zeuge auf-trat, Kapellan an der S> Clemenskirche. Freilich war

> der Hof deS Fürsten Niclot auf der wendischenBurg Rostockim
I. 1190 nochsehr wendisch;aber man hätte dochin Gegenwart des
BischofsBerno einen Pfarrer von Rostockerwarten können. Daßdie S. Clemenskirche sehr alt war, läßt sichdaraus vermu-then,daß sieschonfrüh abgebrochenward. Jedenfalls findaber dieseAndeutungen auf einen Verkehr mit Norwegen, in Verbindung
mit den in Doberan gemachtenEntdeckungen,sehr bedeutungsvoll.

I) lieber den Dom und die <3. Clemenskirche in Drontheim »gl. v> Minutoli,
Der Dom zu Drontheim, Berlin, 1853, S, 15, 24 flgd.
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it.

Die später»fürstlichenBurgen in und bei Rostock.

Bei der Gründung der deutschenStadt werden auch die
Fürsten aus den Sumpfwiesen in die neue Stadt gezogen sein.
ES geht die alte, in Ernst v. Kilchberg ausgesprocheneSage,
daß dieFürsten zuerst in dcr Altstadt eine Burg gehabt ha-
den, wo jetzt die Petrikirche steht; es ist nicht unwahrscheinlich,
daß dieFürsten am alten Markte, in der Nähe dcr Petrikirche, ein

Schloß oderHaus bcsaßen(S. 12). Bri dem raschcnWachöthum
dcr Stadt werden die Fürsten abcr schonfrüh auf dcr cnlgegenge-

setztenSeite dcr Altstadt eine Burg gehabt haben. Es ist obcn

(@. 19) nachgewiesen,daß dieselbeunweit dcr Maricnkirchc,am
jetztsogenanntenBurgwall, wo die Straße nachder Warnow *

stark abzufallen beginnt, gelegenhabe. DieseBurg verschwindet
schonin dcr zwcitcnHälfte des >3. Jahrhunderts'). Die Für-
sten zogen sichsclbstgcrnc an die Enden dcr Stadl zurück, um

sich freier bewegenzu können. Der Fürst Borwin III. begann
daher eine Burg am Bramow er Thorr aufzuschütten(val-
lum aputl portam Bramowe ad Castrum edificandum in-

choatum); aber am 27. Ort. 1266 mußte Borwin's Sohn

Waldemar der hiedurch beunruhigten Bürgerschaft versprechen,
diesenBurgwall wiedcr abzutragen^). Ja, am 21. Dcc. 1278
gab dcr Fürst Waldcmar für sichund feine Nachfolgerdas Ver¬
sprechen, eine Meile weit zu beidenSeiten dcr Warnow Feine

1) Ucbetdas fürstlicheSchloß zu Rostocka» der „Vurgwall" - Straße

in der Mitte der Stadt und über den großen Brand der Stadt qiebt
Ernst von KirchbergCap. CXXXI (bei v. WestphalenCap. CXXIX)
eine Nachrichtvon 4 Reimzeile»,welchein dem Abdruckin v. West-
phalen klon. ined. ganz ausgelassensind.

Daz selbe iar als hy nu stad (1251)
warl Lubike virbrant drad
vf santi Vites abint io.

Dar nach in dem nehisten iar (1252) .
frow Sophya starb virwar
swedisch geborn von kerniges lib
des iungen Hinrich Burwinis wib.

Daz selbe iar Rodestog genannt
halb zu gründe gar virbrant
ane Burwinis bürg alleyne
vnd vnsir frowen munstir reyne.

2) Vgl. Dittmar's Landesfürstin Rostock,Nr. ö und 9.

4
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Burg oder Befestigung anzulegen'); er verkaufte den Grund
und Boden der beiSchmerle gelegenenfürstlichenBurg „Hunds-
bürg" an die Stadt.

Die Nostockcrwerden von den fürstlichenBurgmännern
beunruhigt worden fein, denn Nicolaus Glode ward dieferhalb
1269 in den Criminal- Codexeingetragen!

„Nycholaus Glode proscriptus est per justas sen-
„tentias pro eo, quod Tidemannum Hecht, volen-
„tem capere volucres in Kezcin, duxjt captivum
„supra Castrum Hundesborg".

Im I. 1270 sollte die Hundsburg zur Anlegung des Ci-
sterzienfer-Nonnen-Klosters zum H. Kreuz benutzt werdenÄ;
aber auf den Wunsch vieler angesehenerMänner ward das Klo-
ster innerhalb der Stadt gegründet.

DemnächstbewohntendieLandesherreneinennichtbefestigten
Hof Hieselbst(curiam domini terre), ebensowie in Wismar.
Derselbe scheintauf der Neustadt gelegenzu haben, unweit des
Bramower Thores. Denn im I. 1329 erwarben die Grapen-
gießer eine Hausstätte auf der Huder hinter dem Hofe des Lan-
desherrn (supra Hude retro curiam domini terre).

Die Burg auf der Altstadt mag Luttekenborch geheißen
haben. Im Stadtbuche von 12kl flgd. heißt es!

„Bodo de Ratenow posuit fratri suo Johanni aream
„illam, in qua Lutlekenborch fuit edificatum, et
„resignavit eidem, et promisit pro defectu Bodo
„pro III mrc. et III sol. et III denar."

Seit der Säcularisirung des Klosters Doberan benutzten
dieFürsten lange Zeit den Doberaner Hof (jetztdieNeilbahn).

Im Anfange des 18. Jahrhunderts ließen die Landesherren
das Palais am Blüchcrplatzebauen.

1) SBijl.Dittmar a. a. O. Nr. 8.
2) Vgl. daselbstNr, 8.
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lieber die wendische Stadt Goderak,
von

G. C. F. Lisch.

-Vcr wendischeOrt „Goderac", in welchemzur Wendenzeit
einGötze„Gndrac" verehrtward, muß von großer Bedeutung ge-
wesensein,da derWarnowfluß zu derselbenZeit „Gudakrss«
genannt ward. In den Jahrbüchern VI, S. 71 flgd. ist die
GeschichtediesesOrtcö dargestellt und dargelegt, daß der erste
schwerinerBischof und WendenapostelBerno, nachdem er den
Götzen Gudrac gestürzt und den H. Godehard an dessen
Stelle gesetzthatte, den Ort Goderac geschenkterhielt und den-
selben S. Godehardsdorf nannte, endlich daß dieser Name
Godehardsdorf jetzt in Goorsdorf, bei Toitenwinkel in
der Nähe von Rostock,abgeschwächtsei.

Es war von großer Bedeutung, die Ueberreste dieses
Ortes aufzufinden; sie mußten in einem im Moor liegenden
Burg walle aufgefundenwerden können, da die Wenden alle
ihre bedeutendemOrte in Sümpfen aufschütteten. Es ward
Jahre lang geforscht,aber nichts gefunden,da die Feldmark deS
jetzigenDorfes Goorsdorf nur leichten, ebenen Boden hat und
keine große Moor- oder Sumpffläche besitzt.Durch andere For-
schungenveranlaßt, dehnte ich meine Forschungenetwas weiter
aus, da auf der Feldmark Goorsdorf nichts gefunden werden
konnte, und machte auf den an Goorsdorf grenzendenFeldmarken
Toitenwinkel und Dierkow Entdeckungen welche ich für
das alle Goderac halte.

I) Dankbar muß ich der thätigen Beförderung des Herrn Lehrers Brunow zu
Toitenwinkel gedenken, welcher großen Ancheil an diesen Entdeckungen und
Nachforschungen hat und dieselben noch fortsetzen wird.



52

Da die Feldmark des Dorfes Goorsdorf nicht groß ist und
immer als Dorf zu dem angrenzendenHauptgute Toitenwinkel
gehört hat, so nehme ich an, daß zur Weudenzeitdie Feldmark
des bedeutsamenwendischenOrtes Goderac größer war, als die
des jetzigenDorfes GoorSdorf, und daß das jetzigeGut Toi-
teuwinkel einenTheil der Feldmark des alten Ortes Goderac
bildete. Die päpstlicheBestätigungsbulle von 1189 1) bestätigt
dem Bisthume Schwerin auch „das Dorf S. Godehards-
„dorf im Lande Kissin und ein anderes angrenzendes
„Dorf („in terra Kytin duas villas, villam sancti Gode-
„hardi scilicet et aliam huic adiacentem"). Außerdem muß
man, meiner Ansichtnach, den Ort Goderak mehr in der Nähe
der Warnow, der GudakrSa, suchen,als bei demDorfe Goors«
dorf, welchesniehr landeinwärts und von der Warnow entfernter
liegt, als Toitenwinkel. Endlich ist Toitenwinkel immer ein
namhafter Ort 2) geblieben,während Goorsdorf ein unbedeuten-
deS Dorf ward.

Was aber den Ausschlag für diese Ansicht giebt, ist die
ganze Bodenbildung. Das weite Thal der Warnow wird,
namentlich ungefähr von Bützow unv von der Mündung der
Nebel in die Warnow an, ununterbrochen von ungewöhnlich
großen Sumpfwiesen gefüllt, in denen viele bedeutendewendische
Burgwälle liegen, nämlichstromabwärts: Bützow, Werle (bei
Wik), Kessin, Rostock, Goderak. Stromaufwärts fetzt sich
diese Wicsenflächcmehr in dem Thale der Nebel über Güstrow
hinaus fort. Die Warnow macht bei Kessin die östlichsteBie-
gung. Von diesemKniee breitet sichdie Warnow gegenNorden
bis zum Anfange der Unter- Warnow, d. h. bis zur jetzigen
Stadl Rostock, von wo das Flußthal ganz vom Stromwasser
erfüllt und der Strom mit festen Ufern plötzlichsehr breit wird,
zu sehr großen und sehr tiefen Sumpfwiesen aus, in denen vor
dem Petrithore der Stadt Rostockdie alte wendischeStadt Ro¬
stockaus der jetzt sogenanntenWik liegt. DieseSumpfniedrrung
setztsichaber in der Richtung der schmalenOber-Warnow gegen
Norden, über den Anfang der Unter-Warnow hinaus, rechtsvon
dieser fort, zwischendie FeldmarkenDierkow und Gehlsdorf (mit
der Gehlsdorfer „Fähre") hindurch, lief in die Feldmark Toiten-
Winkelhinein, gegen deren nördlicheGrenze sie ihr Ende findet.
Diese breite Niederung, welcheganz in der Richtung der Ober-
Warnow von Kessinüber Rostockliegt, wird am rechtenUferder
Warnow auf den genanntenFeldmarkenvon Gehlsdorf, Dierkow
und Toitenwinkel von hohen Ufern festenAckerlandesumgeben.

1) S5g(. Lisch Mckl, Urk, in, S. 45.

2) Vgl. Jahrb. XX, S. 324 flgd.
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In dem letzten Winkel dieser Wiesenniederung, also nicht
sehr ferne vom rechtenUfer der Unter- Waruow, in der Mitte der
Niederung, nach allen Seiten noch sehr weit von tiefen Wiesen
umgeben und weit vom festen Lande entfernt, dem Hofe von
Toitenwinkel gegenüber, liegt, an einem kleinenSee, ein
mächtigerBurg wall, welcherzu den bedeutendstenErscheinuu-
gen dieser Art im Lande gehört. Dieser Burgwall bildet ein
an den Ecken etwas abgerundetes Oblong um und ist ohne
Zweifel künstlichaufgeschüttet,wie seine graden, regelmäßigen
Seiten deutlichbeweisen. Er ragt ungefähr 12 Fuß über dem
Wasser und der Wiesenflächeempor und hat einenFlächeninhalt
von 1114 Quadratrutben, einen Umfang von 670, eine Länge
von 230 und eine Breite von 190 Schritten.

Die ganze Oberflächeist jetzt mit Wald bedecktund bietet
einen sehr schönenAnblick. Es führt freilich ein wahrscheinlich
alter Weg von Toitenwinkel zu diesem Burgwalle; aber die
Wiesenniederungist so naß und tief, daß der Weg an mehreren
Stellen den größern Theil des IahreS hindurch unter Wasser
steht. Man gelangt zu dem Burgwalle gewöhnlich auf einem
Canal, der von dem Hofe Toitenwinkelbis zu dem See gegraben
ist, welcher eine Seite des Burgwalles bespült. Es liegt kein
Burgwall in Meyenburg so weit vom festenLande entfernt, als
dieser, und seine Mächtigkeit, Ausdehnung und Lage sind so
großartig, daß man ihn, nächstdemBurgwalle von Meyenburg,
wohl zu den bedeutendstenheidnischenBurgwällen des Landes
zählen muß.

Die mittelalterlicheBurg der rittermäßigen Familie von
Moltke kann dieserBurgwall nicht gewesensein, da derselbefür
eine mittelalterlicheBurg viel zu weit vom festenLande und zu
isolirt liegt; die moltkescheBurg lag ohne Zweifel an derselben
Stelle, auf weichet noch jetzt der Hof Toitenwinkelliegt, wie
aus der Erhöhung, denResten der Burggräben und andern Zei-
chendeutlichzu erkennenist.

Diesen bei Toitenwinkel belegenen,vielleichtseit uralter
Zeit mit Waldbäumen bewachsenenBurgwall oder Hain halte
ich für den alten Tempelort Goderak, da sichin der ganzen
Gegend keineandere Oertlichkeitfindet, welcheman dafür halten
könnte, und die ganze Gestaltung und Lage für einensolchenOrt
bedeutendgenug ist. Alterthümerhaben sichfreilichnochnichtviele
gefunden, da die Nachforschungim Waldboden immer schwierig
ist und selten mit Erfolg belohnt zu werden pflegt; jedoch sind
schon an zwei verschiedenenStellen mit zerstampftem Granit
durchkneteteGefäßscherben gefunden, welche ohne Zweifel
heidnischen, vielleichtsehr alten Ursprunges sind.
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Merkwürdigist, daß dieserBurgwall ganz isolirt int Sumpft
liegt und ohne Vorland plötzlichund steil aus der Tiefe empor-
steigt. Der Burgwall hat keineVorburg oder Nebenburg zum

, Wohnplatzefür die Bevölkerung, wie die meistengrößer» wen-
dischenBurgen, ja nicht einmal eine kleineScholle Vorland an
den regelmäßigen und steilenRändern. Diese Abgeschlossenheit
scheintnoch mehr dafür zu sprechen, daß diese Stelle ein von

. der Welt abgeschlossenerTempelort war.
Sieht man von dein Burgwalle gegenSüden, so überblickt

man klar und ohne Unterbrechungdie großeWiesenniederung,in
welcher die wendischeBurg Rostock vor dem Petrichore der
Stadt deutlichvor Augen liegt.

Doch auch der Wohnort, die Stadt Goderak scheint
wiedergefundenworden zu sein. Verfolgt inan die Wiesenniede-
rnng von dem Walle bei ToitenwinkeleineViertelstundeabwärts
gegen die breiteUnter-Warnow hin, so liegt hier, zwischenDier-
kow und der Fähre, auf der Feldmark Dierkow, rings von
tiefen Wiesen umgeben, ein zweiter Burg wall, welcherklei-
uer und niedriger ist, als der ersteWall, und ganz das Ansehen
hat, wie die Vorbnrgen der wendischenHauptburgen. Dieser
Burgwall liegt nicht weit von der breiten Unter-Warnow,
nahe östlichbei der Fähre, der Stadt Rostock grade gegenüber.
Er hat einen Flächeninhalt von ungefähr 500 Quadratrutheu,
eine Höhe von ungefähr 8 bis 10 Fuß und einen Umfang von
44t) Schritten.

In neuem Zeiten hat man auf diesem Burgwalle Mergel
gegraben und dabei sehr viele Gefäßscherben, Knochen, Kohlen,
auch Alterthümer ausgegraben, welche leider alle verloren ge¬
gangen sind. Bei der Untersuchungder Mergelgrube fand ich
gleich einige heidnische Gefäßscherben, viele Knochenfrag-
mente und einen schönen,in drei StückezerschlagenenSchleifstein.
Neuere Nachforschungenhaben vieleGefäßscherben, von denen
viele mit wellenförmigenLinien verziert sind, ganz in dem Cha-
rakter der Scherben von den jüngern wendischenBurgwällen,
ferner sehr vieleThierknochen, Met all schlacken, auch einen
thönernen Spind eiste in zu Tage gefördert.

Diesen nicht weit von dem Ufer der Warnow liegenden
Burgwall halte ich für die Handelsstadt Goderak, welche
in alten Zeiten zum Theil die Stelle der neuen, gegenüberliegen-
den Stadt Rostockeingenommenhaben mag.

Nachgrabungen auf beidenBurgwälleu möchtenzu belohne»-
den Entdeckungenführen.
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liebet die wendische Burg Kessin,
von

G. C. F. Lisch.

as Dorf Kessin bei Rostocklag nach vielen Chroniken und
Urkundenauf dem Lande Kizin oder Kessin,und es war wahr-
scheinlich,daß daS Dorf Kessin an der Stelle der alten wendi-
schcn Burg Kessin lag. War dicSder Fall, so mußte beidem
Dorfe Kessinein wendischerBurgwall liegen. Trotzvieljähriger,
aufmerksamerBemühungen wollte die Entdeckungdes Burgwalles
nicht glücken!das Dorf ist lang und weit und seit alter Zeit
viel bebauet gewesen. Es schienhin und wieder eineEntdeckung
glückenzn wollen; bei genauererUntersuchungerwiesensichaber
die gefundenen Alterthümer, wie blaugraue Topffcherbeu und
Bruchstückevon Mönchsdachziegeln,immer als mittelalterliche.
Durch die Entdeckungendes Herrn Ober -Appellations-Gerichts-
Copiisten Roggc und die Bemühungen des Herrn Senators
vi'. Mann scheint jetzt die Lage der alten wendischenBurg
Kessingefundenzu sein.

Bei dem Dorfe Kessin, eine halbeMeile südöstlichvon Ro-
stock,macht die Warnow die östlichsteAusbiegung und hat hier,
wie überall in ihrem Mittlern Laufe, weite und tiefe Wiesen an
ihren Ufern. Wenn man von Rostockher durch das Dorf geht,
so fließt am äußersten Ende der kösterbeker Müh Ibach
vor dein Dorfe vorüber in die Warnow. Zwischen diesem
Mühlbache, der Warnow und der Feldmark Hoben-Schwaß
dehnen sich,außerhalb des Dorfes, in den Warnow- Wiesen weite
StreckenAckerlandaus, welcheseit der vor einigenJahrzehenden
erfolgten Separation der kessmerHausleute unter den Pflug ge-
bracht sind. Diese Ackerflächensind die Flächen der wendischen
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Burg und Stadt Kessin. Sie erhebensich, wie der wen-
discheOrt Rostock,nur einigeFuß hochüber die sie umgebenden
Flächen, sind aber durch Wasser und Moor hinreichendgeschützt.
Der Boden ist offenbar ausgebrachter,verschiedenartiger,leichter
Boden, aber festes Land in dein Sumpfe. Die Flächen haben
eine sehr große Ausdehnung und eine auffallende Aehnlichkeit
mit Alt-Rostock. Die einzelnenBestandtheile bilden längliche
Vierecke,welchedurch Dämme mit einander verbunden sind.

Zunächstan der Warnow liegt ein Plateau, welches jetzt
der Lange Brink heißt. Dieses hat ganz dieLage der übrigen
wendischenBurgen an der Warnow, der Burgen Rostockund
Werle. Hier fanden sich einzelneScherben von heidnischen
Gesäßen. Dieses Plateau scheint mir der Wall der Burg
Kessin zu sein.

Hinter diesemPlateau, wenn man dieWarnowseiteals die
Vorderseiteansieht, nach dem jetzigenDorfe hin, mitten in den
Wiesen, liegt ein zweites Plateau, welchesder „Schloßberg"
heißt. Dieses scheintder wendischeWohnort für die Bevölkerung
gewesenzu sein. Sollte hier aber, nach dem Namen, die Burg
gestanden haben, so würde das erste Plateau an der Warnow,
der Lange Brink, eineVorburg gewesensein. Auf demSchloß-
berge finden sichhäufig Scherbenvon mittelalterlichenblaugrauen
Topfen und Monchsdachziegeln.Das Plateau scheint also im
Mittelalter lange bewohnt und beackertgewesenzu sein.

Vor diesemMittlern Plateau liegt, neben dem Dorfe, ein
drittes Plateau, welches die Vorburg getragen haben mag.
Von diesemPlateau führt ein Damm zu dem kösterbekerMühl-
bacheund über eine Brücke in daS äußerste Ende des Dorfes.

Diese drei großen Plateaus bildetenohneZweifel die wen-
dische Burg Kessin. Diese hat ihrer Anlage nach die größte
Aehnlichkeitmit den wendischenBurgen Werle und Rostock,welche
ebenfalls, an der Warnow belegen, anö drei Theilen bestehen,

am meistenAehnlichkeitaber mit der Burg Rostock, welchemit
Kessin an Ausdehnung und Höhe gleich ist, d. h. in großen
Ausdehnungensichnur einige Fuß hochüber die Wiesenflächen
erhebt.



S.IYtri Vorsladl von Rostock oder All Rostock.

Zu Jahrbüchern des Vereins für meklenburg Geschichte, JahrgXXl
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Ueber die wendische Stadt
von

G. (?. F. Lisch.

wendischeOrt „Goderac", in welchemzi
einGötze„Gudrac" verehrtward, muß von großer
wesensein,da derWarnowfluß zu derselbenZeit „
genannt ward. In den Jahrbüchern VI, S. 7
GeschichtediesesOrteö dargestellt und dargelegt,
schwerinerBischof und WendenapostelBerno, na
Götzen Gudrac gestürzt und den H. Godeha
Stelle gesetzthatte, den Ort Goderac geschenkter
selben S. Godehardsdorf nannte, endlich daß
Godehardsdorf jetzt in Goorsdorf, bei T
der Nähe von Rostock,abgeschwächtsei.

Es war von großer Bedeutung, die Urb.
Ortes aufzufinden! sie mußten in einem im D
Burg walle aufgefundenwerden können, da du
ihre bedeutender»Orte in Sümpfen aufschüttete
Jahre lang geforscht,aber nichts gesunden,da die
jetzigenDorfes Goorsdorf nur leichten, ebenen A
keine große Moor- oder Sumpffläche besitzt.Dim'
schungen veranlaßt, dehnte ich meine Forschung»
aus, da auf der Feldmark Goorsdorf nichts ge>
konnte, uud machteauf den an Goorsdorf grenzen!
Toitenwinkel und Dierkow Entdeckungen'),
das alte Goderac halte.

L;
Dankbar muß ich der thätigen Beförderung des Herrn Leh^
Toitenwinkel gedenken,welcher großen Ancheil an diesen^

Nachforschungenhat und dieselbe»nochfortsetzenwird.
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